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Der Sinn der Menschenrechte  
Zur Kons)tu)onslogik von Menschenrecht-
serklärungen mit Arendt, Broch und Kant 

 

Frappierenderweise bewegen sich Reflexio-
nen über Menschenrechte notorisch in ei-
nem Deutungsrahmen, der ihren Sinn im 
Kern verfehlt. Als im 18. Jahrhundert der Be-
griff der Menschenrechte entstand, wurden 
diese Rechte im Geist der Zeit begründet. Es 
war charakterisLsch für diese Zeit, dass Natur 
mathemaLsch, VernunO natürlich und beide 
im Horizont einer göSlichen Ordnung ver-
standen wurden – drei Dimensionen, die sich 
im Menschen als VernunOwesen und Krone 
der Schöpfung kreuzten. Und es bedurOe nur 
noch des Pathos der Freiheit, den die ameri-
kanische und die französische RevoluLon 
hervorriefen, um den Menschen selbst zur In-
stanz eines zugleich natürlichen, vernünOi-
gen und göSlichen Rechts zu machen. Es ist 
dieser historische Kontext, der einigermaßen 
treffend mit der Bezeichnung 'RaLonalismus' 
gefasst wird, in dem Menschenrechte im 18. 
Jahrhundert erklärt und begründet wurden.1 

Für die Zwecke der Zeit war diese Kontextua-
lisierung naheliegend und effekLv. Doch ist 
der Deutungshorizont, in dem über einen Be-
griff verhandelt wird, oOmals nicht mit dem 
idenLsch, der ihn als UnterscheidungsmiSel 
tatsächlich hervorgebracht hat. Der Texthori-
zont, in dem ein Begriff explizit erklärt, defi-
niert und gerech^erLgt wird, steht häufig in 
ganz anderen Kontexten der Reflexion als de-
nen, die ihn hervorbrachten. Deshalb ist es 
begriffsgeschichtlich stets erforderlich, durch 
die DefiniLons- und Begründungsdiskurse 
hindurchzugreifen auf den tatsächlichen 
Sprachgebrauch. Erst in der konkreten 

 
1 Es war die Auslegung im Geiste des RaAonalismus, 
die außerhalb ihrer prägenden DiskursformaAon auf 
Unverständnis sAeß. In England und Deutschland 
wurde die Idee der Menschenrechte als überzogen, 
abstrus, als "Unsinn auf Stelzen" betrachtet. Vgl. 
hierzu Christoph Menke: Die 'Aporien der Menschen-
rechte' und das 'einzige Menschenrecht'. Zur Einheit 

Verwendung zeigt sich, was ein Begriff tat-
sächlich leistet, wozu er geprägt und einge-
setzt wurde. 

Blickt man somit nicht auf den Diskurs über 
Menschenrechte – mit seinen raLonalisL-
schen ImplikaLonen –, sondern auf die Men-
schenrechtssätze selbst, so zeigt sich eine 
TradiLonslinie, die über den raLonalisLschen 
Naturrechtsdiskurs zurück in den Diskurs um 
Machtmissbrauch, Tyrannis und Wider-
standsrecht weist, der aus der AnLke über 
Thomas von Aquin, die Monarchomachen, 
Althusius und ELenne de la BoéLe bis John 
Locke weist; der von den 12 Ar1keln der Bau-
ernschaO in Schwaben von 1525 über die 
englischen Bill of Rights von 1679 zur Virginia 
Bill of Rights von 1776 und die französische 
Erklärung der Rechte des Menschen von 1789 
reicht. Erst in letzteren rekurriert der Diskurs 
über Machtmissbrauch auf die raLonalisLsch 
begründeten Naturrechtsideen, die parallel 
dazu, in einem gesonderten Diskurs von 
Suárez und GroLus bis hin zu Hobbes und 
Pufendorf ausgearbeitet wurden und erst mit 
Locke, Montesquieu und Rousseau Anschluss 
an die ProblemaLk des Machtmissbrauchs 
fanden.  
 
 

Ein schönes Beispiel für die 
Verschmelzung der beiden 
Diskurse findet sich in 
Thomas Paines Schri\ 
Common Sense, von 1776, 
die maßgeblich für die 
amerikanische RevoluAon 
wurde und schon in der 
Einleitung "long and vio-
lent abuse of power" mit 
"War against the natural 
rights of all Mankind" in 
Verbindung brachte.2 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

von Hannah Arendts ArgumentaAon. In: Hannah 
Arendt und Giorgio Agamben. Parallelen, Perspek>-
ven, Kontroversen, München 2008, S. 131-147, hier S. 
133. 
2 Thomas Paine: Common Sense, Cambridge (Mass.), 
London 2010, S. 1-2. 
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Die jüngeren philosophischen DebaSen um 
Menschenrechte treten allerdings kaum je 
aus dem raLonalisLschen Deutungshorizont 
heraus; sie drehen sich nach wie vor um 
anthropologische Begründungsfiguren und 
um die Frage der Universalität von Men-
schenrechten. Kaum je wird zum Thema, was 
denn eigentlich der begriffsbildende Impuls 
und der konkrete Inhalt der Sätze der Men-
schenrechtserklärungen ist. In diesen Sätzen 
jedoch triS das Thema der Menschenrechte 
klar als das der Gewalt- und Unrechtsherr-
schaO hervor.  

Menschenrechtssätze reagieren auf die 
Wahrnehmung insLtuLonalisierten Un-
rechts, also solchen Unrechts, das in organi-
sierter Form und ermächLgt durch insLtuLo-
nelle OrganisaLon und einen insLtuLonellen 
Apparat auOriS – wie Folter, Sklaverei, Leib-
eigenschaO, willkürliche Festnahmen, 
Scheingerichte, Menschenexperimente, ge-
heimdienstliche Überwachung und Zerset-
zung, systemaLsche Unterdrückung, ein-
schließlich des systemaLschen Abschneidens 
von Quellen elementarer Selbstversorgung 
und SelbstbesLmmung. Ihnen liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass solches Unrecht sich 
selbst insLtuLonell-rechtlicher Instrumente 
bedient – MiSel wie VorschriOen, Befehle, 
Dekrete, Verfahrensregeln, Verordnungen, 
Verwaltungsprozeduren, 'Gesetze' – und dass 
daher diese MiSel selbst der Rechtsfrage un-
terzogen werden müssen, also der Frage: ist 
ein jeweiliges Rechtsinstrument Recht oder 
Unrecht? 

In weiten Teilen philosophischer und rechts-
wissenschaOlicher Diskurse zum Thema 
Menschenrechte wird allerdings diese Prob-
lemlage ignoriert. An Stelle der Frage nach 
dem insLtuLonalisierten Unrecht rückt eine 
völlig andere Frage in den MiSelpunkt, 

 
3 Diese Form der ThemaAsierung reicht von solchen 
Ansätzen, die eine universale Ethik voraussetzen und 
denen, die sie in Frage stellen, bis zu solchen, die auf 
eine Einigung über gemeinsame Verhaltensnormen 
trotz Unterschiedlichkeit der zugrundeliegenden ethi-
schen Überzeugungssysteme abstellen. Vgl. zu dieser 
Art der Problemstellung (auch mit Bezug auf John 

nämlich die nach einer universalen Ethik, die 
universale Menschenrechte zu begründen in 
der Lage wäre.3 

Dagegen möchte ich in diesem Text zeigen, 
dass die philosophischen DebaSen um Men-
schenrechte mit der Frage nach der Absolut-
heit oder Allgemeinheit der Menschenrechte 
gleichsam zu spät einsetzen. Sie gehen an ei-
ner entscheidenden Weggabelung vorbei, 
die dieser Frage voraus liegt: nämlich die 
Frage, was Menschenrechte tatsächlich regu-
lieren. Geht man die modernen Erklärungen 
der Menschenrechte durch, von der Virginia 
Bill of Rights von 1776 über die französische 
Erklärung der Rechte des Menschen und Bür-
gers von 1789 bis zur Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte von 1948 und der Euro-
päischen Konven1on zum Schutze der Men-
schenrechte von 1950, sowie viele Verfassun-
gen, die MenschenrechtsarLkel explizieren, 
so wird eines klar: Menschenrechtssätze re-
geln nirgendwo den Umgang der Menschen 
untereinander. Sätze wie "Alle Macht ruht im 
Volke und leitet sich von ihm ab"4 oder "Jeder 
Mensch hat überall Anspruch auf Anerken-
nung als Rechtsperson"5 sind weder der Form 
noch dem Inhalt nach VorschriOen für das 
Verhalten von Menschen. In eigentümlicher 
Spannung zu dem Namen 'Menschenrechte' 
sind die Menschen als solche weder primärer 
Adressat noch primärer Gegenstand der 
Menschenrechtssätze. Denn diese Sätze be-
ziehen sich offensichtlich auf die Frage der 
Macht, genauer: wie Macht einzurichten ist, 
um Machtmissbrauch gegen Menschen zu 
verhindern. Ob es um Sklaverei, um Folter, 
um Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, den 
Schutz des privaten Raums oder um die Ga-
ranLe der StaatsbürgerschaO oder Asylrecht 
geht: überall beziehen sich Menschen-
rechtssätze auf die Normierung und 

Rawls) Charles Taylor: Bedingungen für einen freiwil-
ligen Konsens über Menschenrechte. In: Charles Tay-
lor: Menschenrechte, Religion, Gewalt. Drei Essays, 
Stuigart 2021, S. 7-50.  
4 Virginia Bill of Rights, Art. 2. 
5 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Art. 6. 
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Regulierung von Machtgebrauch. Der Irrtum 
der philosophischen Frage nach der Univer-
salität von Menschenrechten liegt also darin 
zu übersehen, dass sich in Menschenrechten 
nicht nur keine spezifische Regulierung des 
Verhaltens der Menschen untereinander 
ausdrücken, sondern gar keine Form der Vor-
schriO in Bezug auf den gesellschaOlichen 
Verkehr; die Ethik, die in Menschenrechten 
rechtsförmig wird, ist in einem ganz anderen 
Sinne ethisch als die SiSen und Gepflogen-
heiten, die sich in staatlichen und gesell-
schaOlichen Rechtsordnungen ausdrücken: 
sie kreist um einen einzigen Gedanken, den 
ethisch zu nennen in gewisser Weise eine Un-
terbietung darstellt, nämlich: dass der 
Mensch nicht Objekt der Macht, sondern jeg-
liche Macht ihr RegulaLv im Menschen hat. 
Der erste Satz einer frühen Version des Deut-
schen Grundgesetzes (1948) brachte diesen 
Gedanken auf den Punkt: "Der Staat ist um 
des Menschen willen da, nicht der Mensch 
um des Staates willen."6  

Die ExplikaLon der Menschenrechtssätze ist 
historisch eine ReakLon auf die OrganisaLon 
von Macht in staatlicher und/oder militäri-
scher und/oder polizeilicher Gewalt. Deshalb 
treffen Menschenrechtssätze BesLmmungen 
darüber, wie Staaten zu organisieren sind, da-
mit Menschen nicht zum bloßen Objekt orga-
nisierter Gewalt werden. Menschenrechtss-
ätze beziehen sich nirgendwo auf unorgani-
sierte, spontane und in diesem Sinne private 
Gewalt. Demzufolge stellen Menschenrechte 
auch nicht so etwas wie ein universales Zivil- 
oder Strafrecht dar.  

Soweit philosophische DebaSen an diesem 
entscheidenden Unterschied vorbeigehen, 
konfundieren sie die Frage nach der 

 
6 Verfassungsausschuss der Ministerpräsidenten-Kon-
ferenz der westlichen Besatzungszonen: Bericht über 
den Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee vom 10. 
bis 23. August 1948; München o.J., S. 61; vgl. auch S. 
20f. 
7 Zur Frage der KulturrelaAvität von Menschenrech-
ten, ihrer interkulturellen Akzeptanz, ihrer kulturbe-
zogenen KriAk und kulturspezifischen ApplikaAon ins-
besondere in afrikanischen Gesellscha\en vgl. Sibylle 

Absolutheit und Allgemeinheit von Men-
schenrechten mit der Frage nach universalen 
Werten und einer Ethik, die, möglicherweise 
aus einem kulturellen Kontext stammend, 
anderen Kulturen dann nur übergestülpt 
würde.7 Das wäre tatsächlich der Fall, wenn 
Menschenrechte Verrechtlichungen von sozi-
aler InterakLonsnormen wären. Doch, wie 
sich zeigt, ist dies nicht der Fall: Menschen-
rechte besLmmen nichts anderes als Gren-
zen und Aufgaben von Macht und die Bedin-
gungen dafür, dass Menschen nicht zu Ge-
genständen von Machtmissbrauch werden. 

Nimmt man diesen Punkt einmal klar in den 
Blick, dann stellt sich die Frage nach der All-
gemeinheit und Absolutheit von Menschen-
rechten auf ganz neue Weise: sie liegt nicht 
im Ansinnen oder in der Oktroyierung be-
sLmmter Werte oder Verhaltensnormen, 
sondern in der Logik einer Kons1tu1onsauf-
gabe: wie sind Machtgebilde zu konsLtuie-
ren, damit sie für den Menschen da sind; 
Menschen nicht als 'Menschenmaterial' oder 
bloße Gegenstände des Machtgebrauchs be-
handeln. Diese KonsLtuLonsaufgabe folgt 
der Logik jeglicher KonsLtuLon, nämlich dass 
besLmmte Elemente – gleichsam axioma-
Lsch – vorausgesetzt werden. Die absolute 
GülLgkeit der Menschenrechte ist in ihrer 
KonsLtuLonslogik keine absolute Wahrheit 
oder RichLgkeit (deren Quelle wiederum dis-
kutabel wäre), sondern die Voraus-Setzung 
der Primordialität des Menschen vor jegli-
cher Macht.  

Um an dieser Stelle sogleich ein Missver-
ständnis auszuräumen: Diese Voraussetzung 
führt in keiner Weise auf ein individualisL-
sches Menschenbild (das damit wieder kul-
turspezifisch wäre).8 Auch wenn der Mensch 

van der Walt: Die Last der Vergangenheit und die kul-
turrelaAvisAsche KriAk an den Menschenrechten. Ur-
sprung und Folgen der westlichen Alteritätsobses-
sion. In: Saeculum 57/11 (2006), S. 231-253.  
8 Die Verknüpfung von Menschenrechten mit westli-
chem Individualismus ist ein weit verbreiteter Ge-
meinplatz. Allerdings verliert dieser Konnex an Be-
deutung, sobald man die für Menschenrechte tat-
sächlich zentrale Frage in den Fokus rückt, ob 
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als hochgradig sozial, kommunitär oder polit-
gemeinschaOliches Wesen (zóon poli1kon) 
angesehen wird, bleibt es gülLg, dass er kei-
ner Willkür der Macht auszusetzen ist. Einer 
Willkür der Macht liegt überhaupt kein denk-
barer Wert, und dem Objekt einer Willkür 
kein denkbares Menschenbild zugrunde; der 
Begriff des Menschen zerfällt, dächte man 
ihn konsequent als mögliches Objekt von 
Machtwillkür, das sich auf kein Recht gegen 
diese Willkür berufen könnte. Der begriffli-
che Sinn von Menschenrecht bedeutet also 
dieses: dass der Begriff des Menschen in sich 
eine Bindung an ein Recht gegen willkürliche 
Machtausübung über Menschen in sich birgt.  

Um in diesem Sinne nun zu en^alten, wie 
Menschenrechte als konsLtuierend zu ver-
stehen sind, werde ich als Referenz- und Kon-
tras^olie ein Werk heranziehen, das als eine 
eigenwillige, teils sogar relaLvierende Deu-
tung der Menschenrechte gilt: Hannah 
Arendts poliLsche Philosophie. Hannah 
Arendt hat einerseits klarer als viele andere 
die grundsätzliche FunkLon von Menschen-
rechten erkannt, andererseits in einer Art 
Überschwang gedanklicher Rigorosität ver-
kannt, dass die ausformulierten Menschen-
rechtssätze der Menschenrechtserklärungen 
sehr gut als Auslegungen des von ihr als 

 
Menschen der Machtwillkür anderer Menschen aus-
gesetzt sein dürfen. Diesbezüglich handelt es sich bei 
Menschenrechten in keiner Weise um einen spezifi-
schen "European way of life" (wie dies jüngst Andrzej 
Przylebski ausdückte: The Value of Motherland. An 
Introdu>on to a Hermeneu>c Philosophy of Poli>cs, 
Berlin 2021, S. 166); und keineswegs sind Menschen-
rechte gleichzusetzen mit liberalisAschen Ideologien, 
die dezidiert auf Eigennutz setzen, im Gegenteil: 
Menschenrechtssätze heben typischerweise auf die 
Werte persönlicher, gemeinscha\licher und poliA-
scher Zugehörigkeit und Bindung ab. (Vgl. etwa die 
Art 12, 15, 16, 21, 23 (4), 27 (1), 29 (1) der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte.) Dass eine egois-
Asche Variante des Individualismus dem Geist von 
Menschenrechten geradezu entgegensteht, wird bei-
spielha\ in einer Formulierung von Charles Taylor 
deutlich: "Das Problem ist nicht der 'Individualismus' 
als solcher. Von diesem exisAeren viele Formen und 
einige haben sich gemeinsam mit modernen demo-
kraAschen Formen poliAscher Gemeinscha\ entwi-
ckelt. Die Gefahr liegt vielmehr in solchen Formen 

vermeintlich einziges Menschenrecht ange-
nommenen 'Rechts auf Rechte' verstanden 
werden können. Arendts 'Recht auf Rechte', 
definiert als "Recht, einer poliLsch organi-
sierten GemeinschaO zuzugehören"9 ist, das 
ist meine These, nichts anderes als eine ext-
rem abgekürzte Formulierung des Katalogs 
der Menschenrechte. 

Ich werde also zeigen, dass Arendts These in 
der Sache nicht viel mehr ist als ein (Selbst-
)Missverständnis. Denn in der Sache liegt den 
Menschenrechtssätzen, wie sie etwa in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
ausgeführt sind, eine Analyse der Erfahrung 
totalitärer GewaltherrschaO zugrunde wie 
sie von niemandem eindringlicher als von 
Hannah Arendt selbst angestellt wurde. Die 
Nähe ist so groß, dass die Menschenrechtss-
ätze tatsächlich als prakLsche Antwort auf 
diese Analyse verstanden werden könnten – 
sieht man von der historischen Parallelität 
der Entstehung beider Textkörper ab. Sie las-
sen sich lesen als Ausführungen zu der Frage, 
was es denn fakLsch bedeutet, ein 'Recht auf 
Rechte' zu haben. Sie en^alten, was in dieser 
hochverdichteten Schlüsselformel einge-
schlossen liegt. Denn dass Arendt diese For-
mel nicht formaliter meint, versteht sich mit 
Blick auf ihr Werk von selbst,10 und sie weist 

des Individualismus oder der GruppenidenAtät, die 
das Vertrauen untergraben oder unterminieren, dass 
wir als Bürger dieses Gemeinwesens einander ver-
pflichtet sind." Taylor: Menschenrechte, a.a.O. S. 22. 
Diese Sichtweise scheint nicht unvermiielbar zu sein 
mit einer PosiAon, die Przylebski, rekurrierend auf O-
akeshoi, bei aller KriAk an der Geschichtsvergessen-
heit des Liberalismus, bezieht. Ihr gemäß sind die 
Konzepte des Individuums und der DemokraAe selbst 
hermeneuAsch-wirkungsgeschichtlich zu denken und 
in diesem Sinne unhintergehbar: "a return to the pre-
Enleightment (pre-modern) society is not only some-
thing he [Oakeshoi] cannot imagine, but would also 
be anthropologically harmful." Przylebski: The Value 
of Motherland, a.a.O., S. 171. 
9 Hannah Arendt: Es gibt nur ein einziges Menschen-
recht. In: Die Wandlung, 4. Jg., Herbsthe\ 1949, De-
zember 1949, S. 754-770, hier S. 760.  
10 So erkennt Arendt als eines der CharakterisAka to-
talitären Denkens den "Substanzschwund" von Ideo-
logien, die im Totalitarismus auf bloß formelha\e Fol-
gerichAgkeit reduziert werden. Vgl. Hannah Arendt: 
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der InterpretaLon die Richtung, wenn sie 
vom Recht einer poli1schen GemeinschaO 
anzugehören spricht. Diese Formulierung 
lässt sich nur dann missverstehen, wenn man 
die Emphase, die in diesem Satz auf der Vo-
kabel 'poliLsch' bei Arendt selbstverständlich 
liegt, überliest und den Satz so deutet, als 
meine er das Recht, in einer GemeinschaO im 
gesellschaOlichen Sinne zu leben. Allerdings 
ist zu konstaLeren, dass Arendt – wie wir se-
hen werden – in ihrer Anknüpfung an Burke 
tatsächlich eine gleichsam falsche Fährte 
auslegt, indem sie die fakLsche poliLsche Ge-
meinschaO mit einer RechtsgemeinschaO 
gleichsetzt und über die Tatsache, dass poli-
Lsche GemeinschaOen sich allenthalben als 
möglicher Quell und Hort von Unrechtssyste-
men erwiesen haben, an dieser Stelle hin-
wegsieht. Diese eigentümliche Überblen-
dung von Recht und Faktum ist ein Fremdkör-
per in Arendts Werk und muss umso mehr er-
staunen als Arendt in ihrer gesamten poliL-
schen Philosophie ansonsten das PoliLsche 
mit einer UrteilskraO verknüpO, die prinzipi-
ell in der Lage, ist, gegen totalitäre Gleich-
schaltung und gegen Machtwillkür an der Un-
terscheidung von Recht und Unrecht festzu-
halten (siehe unten AbschniS 5). 

Warum diese Ausnahme? Wo genau kann 
der Grund für Arendts ablehnender Haltung 
gegenüber ausformulierten Menschenrech-
ten liegen, wenn nicht in der Sache der Men-
schenrechte selbst? Vorderhand gibt es eine 
schlichte Antwort auf diese Frage: die Ausfor-
mulierung von Menschenrechten sei ein fal-
scher – illusionärer, irreführender – Weg zur 
richLgen Sache. Viele Äußerungen Arendts 
legen diese Deutung nahe. So aSesLert sie 
etwa der Bill of Rights of the United Na1ons 
"auffällige Mängel an Wirklichkeitssinn".11 

Doch bei genauerem Hinsehen zeigen sich 
Gründe, die Lefer reichen. Tatsächlich näm-
lich sind es zwei theoreLsche Grundentschei-
dungen, die sie zu ihrer Überzeugung 

 
Ideologie und Terror. In: KriAsche Gesamtausgabe Bd. 
6, The modern Challenge to Tradi>on: Fragmente ei-
nes Buches, Görngen 2018, S. 11-25, hier S. 18-22. 

kommen lassen: Erstens die Entscheidung, 
das PoliLsche ausschließlich – in ihrer spezi-
ellen Aufnahme aristotelischer Terminologie 
– dem Reich des Handelns zuzuordnen und es 
vom Reich des Herstellens entschieden abzu-
grenzen, was dazu führt, den konsLtuieren-
den Aspekt poliLscher TäLgkeit, zu denen 
jegliche Rechtssetzungen gehören, schlicht 
nicht in den Blick zu nehmen;  und zweitens 
ihre InterpretaLon der in Menschenrechtss-
ätzen liegenden AxiomaLk als naturhaO und 
damit unpoliLsch. Beide Entscheidungen ver-
stellen ihr den Blick auf die innere Logik und 
poliLsche FunkLon der Menschenrechtss-
ätze. Und es ist bezeichnend, dass es diese 
beiden Theorieentscheidungen sind, die sie 
in Widerspruch zu ihren ansonsten präferier-
ten Referenzautoren führt, nämlich zu Aristo-
teles, zu Montesquieu und zu Kant. Insbeson-
dere ihr letztlich ins Leere laufende Ansatz zu 
einer Aufdeckung einer poliLschen Philoso-
phie bei Kant – die schlechterdings etwas an-
ders gelagert ist als Arendt dies sehen 
möchte – hat ihre Ursache genau darin, dass 
sie das Element des Herstellens, also der 
'Kunst' (im Sinne von techné und ars) im Poli-
Lschen systemaLsch ausblendet und ihr 
dadurch das architektonische Prinzip des Po-
liLschen, aus dem heraus die Menschen-
rechtssätze zu verstehen sind, ein blinder 
Fleck wird. Der Sinn der Menschenrechtss-
ätze lässt sich deshalb gerade in Abhebung 
von Arendts Ausführungen deutlicher her-
ausarbeiten als dies sonst möglich wäre. Es 
ist eine Korrektur der genannten Theorieent-
scheidungen, die den Weg freimacht, um die 
mehr als seltsame Spannung zwischen 
Arendts Totalitarismusanalyse und ihren Ein-
lassungen zu den Menschenrechtssätzen auf-
zuheben – und das in ihr liegende Missver-
ständnis auszuräumen.  

 

 

11 Arendt: Es gibt nur ein einziges Menschenrecht, 
a.a.O., S. 769. 
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1. Zum historischen Kontext 

1963 erschien Arendts Buch On Revolu1on. 
Dort kommt sie auf das Thema Menschen-
rechte, das sie seit 1946 beschäOigt haSe, zu-
rück und schreibt:  

"Im Gegensatz zu den amerikanischen Bill of 
Rights, die der französischen Erklärung der 
Menschenrechte als Modell dienten, haben 
wir es in ihr mit primären posi?ven Rechten zu 
tun, die der menschlichen Natur, im Unter-
schied zum jeweiligen poli?schen Status der 
Individuen, inhärent sein sollen, d.h. wir ha-
ben es hier mit dem ernsthaHen Versuch zu 
tun, das Poli?sche auf die Natur zu reduzie-
ren. Die Bill of Rights dagegen sollten zuver-
lässige Beschränkungen und Kontrollen jegli-
cher poli?schen Macht schaffen, und sie ha-
ben daher auch nie den Anspruch gestellt, 
selbst einen poli?schen Körper etablieren zu 
können; sie setzten die Existenz einer Regie-
rung und das Funk?onieren eines Machtappa-
rats vielmehr voraus und sind daher im we-
sentlichen nega?v. Aber die französische Er-
klärung der Menschenrechte zielte von vorn-
herein darauf ab, eine Quelle poli?scher 
Macht und Autorität zu etablieren; sie erhob 
den Anspruch, der Grundstein des Staates zu 
sein und nicht nur das wesentliche MiTel, den 
Staat am Mißbrauch der Macht zu hindern."12  

Diese Formulierung legt nahe, dass Arendt 
seit ihrem 1946 begonnenen und 1949 so-
wohl englisch ('The Rights of Man': What are 
they?)13 und deutsch (Es gibt nur ein einziges 
Menschenrecht)14 erschienenen Text zu einer 
Differenzierung gelangte: Menschenrechte 
im Sinne der französischen TradiLon wegen 

 
12 Hannah Arendt: Über die Revolu>on, München 
2020 [im Orig. 1963], S. 160f.; vgl. S. 222. 
13 Hannah Arendt: 'The Rights of Man': What are 
they? In: Modern Review 3/1 (1949), S. 24-37. 
14 Hannah Arendt: Es gibt nur ein einziges Menschen-
recht. In: Die Wandlung 4 (1949), S. 754-770. 
15 Allerdings hat Arendts RedukAonsfigur eines 
'Rechts auf Rechte' eine Deutungsmöglichkeit offen 
gelassen, die m.E. zwar zu ihren expliziten Äußerun-
gen zu Menschenrechten im Widerspruch steht, aber 
ihrer Philosophie insgesamt durchaus gerecht wird, 
nämlich einer Ablehnung begründungstheoreAscher 
Denkfiguren. In dieser InterpretaAonslinie wird 
Arendt im Sinne Rortys gelesen und damit durchaus 
in Richtung einer Überlegung, die im Folgenden in 

ihrer Naturalisierungsbewegung und ihres 
Fundierungsanspruchs abzulehnen, dagegen 
aber den amerikanischen Ansatz der Macht-
regulierung als posiLve OpLon abzuheben. 
Doch das scheint nur so. Bis in ihre späten Ar-
beiten hinein hat Arendt generell an ihrer Ab-
lehnung ausformulierter Menschenrechte 
festgehalten. Das ist angesichts der im Revo-
luLonsbuch gesetzten Differenzierung er-
staunlich. Denn diese Differenzierung legt ja 
durchaus nahe, dass Menschenrechte in ei-
nem Sinne ausformuliert werden können, 
der sich nicht in die Aporien einer DogmaLk 
– wie Arendt sie in der französischen Tradi-
Lon am Werk sieht – verwickelt.15 Dies muss 
noch mehr verwundern, wenn man dazu in 
Betracht zieht, dass die nach 1945 verfassten 
Menschenrechtserklärungen und Grund-
rechtskataloge dem amerikanischen Modell 
in Arendts Lesart weit näherstehen als dem 
französischen, indem sie nämlich sich alle-
samt um das Problem der Machtbegrenzung 
und -regulierung herum auyauen. Warum 
also bleibt Arendt dennoch bei ihrer ableh-
nenden Haltung gegen ausformulierte Men-
schenrechte? 

Die Frage führt uns in die 1940er Jahre. Vor-
bereitet durch die Atlan1c Charta von 1941 
und die Declara1on by United Na1ons 
(1942), in der bereits das Ziel formuliert war, 
"to defend life, liberty, independence and re-
ligious freedom, and to preserve human 
rights and jusLce"16 haSe die United Na1ons 
Charter 1945 das Ziel formuliert "to reaffirm 

der Unterscheidung konsAtuierender von begründen-
den Axiomen weiter ausbuchstabiert wird. Vgl. zu 
dieser InterpretaAonslinie Frauke Höntzsch: Der 
Mensch als Non-Person. Hannah Arendts anthropolo-
gische KriAk der Menschenrechte. In: Non-Person. 
Grenzen des Humanen in Literatur, Kultur und Me-
dien, München 2020, S. 13- 29, hier S. 27. Ähnlich be-
reits: Jeffrey C. Isaac: A new Guarantee on Earth: 
Hannah Arendt on Human Dignity and the PoliAcs of 
Human Rights. In: The American Poli>cal Science Re-
view, Mar. 1996, Vol. 90 No. 1, S. 61-73.  
16 Online Ressource: hips://ava-
lon.law.yale.edu/20th_century/decade03.asp; zuletzt 
geprü\ am ###. 

https://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade03.asp
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade03.asp
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faith in fundamental human rights, in the dig-
nity and worth of the human person, in the 
equal rights of men and women and of na-
Lons large and small."17 Im Juni 1946 instal-
lierte die frisch gegründete UN die Commis-
sion on Human Rights mit der Aufgabe, eine 
Interna1onal Bill of Rights auszuarbeiten. 
Diese Aufgabe wurde ab Februar 1947 durch 
ein Entwurfs-Komitee realisiert, das in den 
folgenden zwei Jahren unter dem Vorsitz von 
Eleanor Roosevelt schließlich die 30 ArLkel 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte ausarbeitete.18  

Was Hannah Arendt von diesen Vorgängen 
wahrnahm, ist unklar. Was wir wissen, ist 
aber, dass sie seit September 1946 im Aus-
tausch stand mit dem ebenfalls emigrierten 
SchriOsteller und Philosophen Hermann 
Broch,19 der schon in den 1930er Jahren an 
einem philosophisch fundierten Konzept ei-
ner Völkerbund-ResoluLon gearbeitet haSe 
und der nun neuerlich, bereits zwischen 1943 
und 1945 einen Entwurf von „Bemerkungen 
zur Utopie einer Interna1onal Bill of Rights 
and of Responsibili1es" ausgearbeitet 
haSe.20  
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Brochs Entwurf 
einer Völker-
bund-Resolu?on 
von 1937.21 

 

 

 
 
 

 

 
17 Online Ressource: hips://www.un.org/en/about-
us/un-charter/full-text. 
18 Online-Ressource: hips://www.un.org/depts/ger-
man/menschenrechte/aemr.pdf; im Folgenden mit 
dem Akronym AEMR ziAert; zuletzt geprü\ am ###. 
19 Vgl. zu Brochs poliAscher Philosophie Paul Michael 
Lützeler: Hermann Broch und die Menschenrechte. 
An>-Versklavung als Ethos der Welt, Berlin 2021. Da-
rin zum Verhältnis von Broch und Arendt Kap. 4.1, S. 
185-204.  

Auf diesen Text bezog sich Arendt im Septem-
ber 1946 als sie ihrem Brieffreund miSeilt: 
"Dann nämlich, lieber Broch, werde ich Sie 
quälen und Sie biSen, einen ArLkel über Hu-
man Rights zu lesen, den ich halb um Ihres 
ArLkels wegen schrieb."22 Ein erster Entwurf 
dieses Textes fand dann auch Brochs ZusLm-
mung: "Ihre Analyse nämlich ist eine Hoch-
leistung: präziser und geradliniger konnte der 
Schwindel (und die Selbstbeschwindelung) 
mit den Menschenrechten nicht aufgedeckt 
werden, und ebenso war es absolut an der 
Zeit, im Zusammenhang damit die Natur-
rechtsidee an den richLgen Platz zu stel-
len."23  

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

Erschienen in Frank-
furt am Main 1996. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Anschließend verschwindet das Thema bis 
1949 aus dem Briefwechsel. Im Februar '49 
schreibt Broch dann an Arendt über seine Ar-
beit am Naturrecht, worau|in Arendt ant-
wortet: 

"Ihr Menschrecht scheint mir weiter vom Na-
turrecht enZernt zu sein, als Sie es wahrhaben 
wollen – was bei Leibe kein Einwand ist –, und 
es ist gül?g auch nur unter Bedingungen einer 
Auflösung aller echten GemeinschaHen, in 

20 Hermann Broch: Bemerkungen zur Utopie einer 'In-
ternaAonal Bill of Rights and ResponsibiliAes'. In: 
Kommen>erte Werkausgabe, hrsg. v. P. M. Lützeler, 
Bd. 11, Frankfurt/M. 1978, S. 243-276. 
21Mit Kommentar, Entwurf und Korrespondenz hrsg u. 
eingel. v. Paul M. Lützeler, erschienen im Oio Müller 
Verlag Salzburg 1978.  
22 Hannah Arendt / Hermann Broch: Briefwechsel 
1946 – 1951, hrsg. v. P. M. Lützeler, Frankfurt/M. 
1996, S. 14. 
23 Arendt / Broch: Briefwechsel, a.a.O., S. 18. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
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denen Gesetze das Abkommen aller darstel-
len. In einer echten GemeinschaH ist nur die 
Verordnung, das Dekret, direkt mit der Strafe 
verknüpH; für das Gesetz ist sie sekundär. Da-
her ist das regime des decrets ein so beliebter 
Trick von imperialis?schen und anderen 
Zwangs-herrschaHen, Gemeinwesen zu zer-
stören und das Bewußtsein von Gesetzen in 
Völkern zu zerstören. Nur die Verordnung 
kann das Element der Einwilligung entbehren; 
für sie gilt nicht, was in jedem Rechtsstaat 
apriori gelten muß; die Strafe ist das Recht des 
Verbrechers …"24  

Im Mai 1949 kommt Broch dann wieder auf 
seinen Menschenrechtstext zu sprechen und 
fragt Arendt im – oO spielerischen – Ton ihres 
Briefwechsels: "(1) halten Sie die kopernika-
nische Wendung zur Verankerung der Men-
schenrechte im Irdischen (Sklaverei, Konzent-
raLonslager etc.) für vertretbar und berech-
Lgt? Ja? Nein? (check)" [Es folgen fünf wei-
tere Fragen mehr prakLscher Art.] Im Juni 
antwortet Arendt darauf mit der Einschät-
zung:  

"Das Irdisch-Absolute ist eine wesentliche Ent-
deckung, weil es nämlich unumgänglich rich-
?g und notwendig ist unter der Vorausset-
zung, die von der gesamten Tradi?on akzep-
?ert wird, daß die Menschenrechte 'angebo-
ren' und gleichsam ein Bestandteil des Men-
schen sind. Ich persönlich glaube daran nicht 
mehr, habe dementsprechend meine Men-
schenrechte umgeschrieben mit aller gebüh-
renden Vorsicht."25  

Es sei dahingestellt, ob diese Vorsicht in der 
schließlich im selben Jahr publizierten Ver-
sion tatsächlich gebührend ausfiel, Tatsache 
ist, dass die publizierte Version keinen Bezug 
auf die Naturrechtsbegründung Brochs in ei-
nem Irdisch-Absoluten, vielmehr eine rigo-
rose Abrechnung mit der Idee insgesamt lie-
fert. Mit Arendts Neufassung ist Broch dann 
allerdings nicht mehr einverstanden:  

"Meine Einwände […] habe ich bereits gesagt: 
Ihr Sprung zum 'Sollen' […] ist reiner 

 
24 Arendt / Broch: Briefwechsel, a.a.O., S. 94f. 
25 Arendt / Broch: Briefwechsel, a.a.O., S. 118. 
26 Arendt / Broch: Briefwechsel, a.a.O., S. 126. 

Pragma?smus; nun mag der freilich für die 
prak?sche Poli?k ausreichen, ist aber denke-
risch doch unbefriedigend, und es fragt sich, 
ob eine Denklücke nicht schließlich auch im 
Prak?schen sich rächt."26  

Und er gibt einen Hinweis darauf, wie diese 
Denklücke zu schließen wäre:  

"Ihre Fest-Stellung der Nicht-Angeborenheit 
der 'Anrechte' ist von äußerster Wich?gkeit, 
da ja hieraus die Konkre?sierung der Men-
schenrechte – die 'Gleichheit' als Gleichheit 
vor dem Gesetz etc. – sich als Zivilisa?ons-
Phänomen ergibt."27 

Mit dem Konzept 'ZivilisaLons-Phänomen' 
weist Broch einen Weg zur Verankerung der 
Absolutheit der Menschenrechte "im Empiri-
schen und Konkreten"28  – den Arendt aller-
dings nie begehen wird. Brochs Begriff des Ir-
disch-Absoluten zeigt eine Möglichkeit an, 
den Geltungsgrund von Menschenrechten 
aus der Erfahrungswirklichkeit selbst abzulei-
ten – wir werden darauf, und auf die Fallstri-
cke des AxiomaLschen überhaupt, zurück-
kommen. Eine solche Verankerung erlaubt es 
jedenfalls, den Geltungsgrund von Men-
schenrechten gerade nicht als transzendent-
vorgegeben vorauszusetzen, sondern im Er-
schließungszusammenhang einer ZivilisaL-
onsleistung zu sehen. Das hat entscheidende 
Konsequenzen: denn ZivilisaLonsleistungen 
sind nicht nur Akte, sondern auch Artefakte. 
Jede Herstellung eines Artefakts geht einher 
mit Setzungen. Als Setzungen in einem Mög-
lichkeitsbereich sind sie willkürlich, doch in 
der Setzung liegt ein je Vorausgesetztes, das 
sie nicht hintergehen kann, ohne das ge-
samte Konstrukt zu negieren. Brochs Analo-
gie zu absoluten Grenzen des Setzens in der 
Physik – wie Lichtgeschwindigkeit als nicht 
übersteigbare Geschwindigkeit und absolu-
ter TiefsSemperatur – hat, wie ihm bewußt 
ist, Schwächen und Stärken. Wie wir noch ge-
nauer sehen werden vollzieht Broch hier be-
reits den Transfer des Themas aus der Logik 

27 Arendt / Broch: Briefwechsel, a.a.O., S. 126. 
28 Arendt / Broch: Briefwechsel, a.a.O., S. 122. 
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des RaLonalismus heraus in eine der moder-
nen AxiomaLk (AbschniS 4); eine AxiomaLk, 
die im Übrigen hinter die Epoche des RaLo-
nalismus zurückgreiO auf den ursprünglichen 
Entstehungszusammenhang der Denkfigur 
im Wechselspiel aristotelischer Beweislehre 
und euklidischer MathemaLk. Für diese Axi-
omaLk ist charakterisLsch, dass sie logisch-
technische Systeme begründet, ohne selbst 
begründbar zu sein. Während Arendts KriLk 
der Menschenrechte der raLonalisLsch-me-
taphysischen Begründungsfigur verhaOet 
bleibt, öffnet Broch den Denkweg in Richtung 
konsLtuLver AxiomaLk. Das aber ist nur 
möglich, wenn das PoliLsche nicht – wie bei 
Arendt – begrifflich auf die Handlungsausfüh-
rung beschränkt bleibt (wir kommen darauf 
zurück in AbschniS 3), sondern das herstel-
lende Moment im Gesetze-Setzen – das 
Nomo-TheLsche –, und damit Gesetze als Ar-
tefakte in den Blick nimmt. In Brochs Worten: 

Es "darf der Satz von der unbedingten Ver-
werflichkeit der menschlichen Versklavung als 
'irdisch absolut' gelten und an die Spitze des 
empirischen Menschenrechts gestellt wer-
den, eben jenes Menschenrechts, ohne das 
schöpferische Poli?k für immer unmöglich 
bliebe. Denn da zur Aufgabe der Poli?k eben 
die Gesetzesschaffung gehört, steht sie mit 
diesem gesetzesschaffenden Akt selber au-
ßerhalb der Gesetzessphäre, doch da Gesetze 
nicht nur poli?sche Vereinbarungen und Kom-
promisse, sondern echtes Recht sein sollen 
[…] ist für die Poli?k das 'irdisch absolute' 
Menschenrecht der einzige Halt".29  

 

2. Die sachliche Kongruenz von Arendts 
Totalitarismusanalyse mit den mo-
dernen Menschenrechtskonzepten 

Arendts Denkbewegung lässt sich als die ei-
ner KondensaLon beschreiben, in der der 
Grund von Rechten aus allen metaphysischen 
Höhen herabgeführt wird auf den irdischen 

 
29 Hermann Broch: Massenwahntheorie [Abschnii: 
Das Irdisch-Absolute]. In: Kommen>erte Werkaus-
gabe, hrsg. v. P. M. Lützeler, Bd. 12, Frankfurt/ M. 
1979, S. 468 – 473, hier S. 472f. [Herv. wk] 

Grund der realen poliLschen GemeinschaO. 
Nur: Was ist eine poli1sche GemeinschaO? 
Dass nicht jede GemeinschaO per se poliLsch 
ist, dass vielmehr gemeinschaOliche AkLvität 
den poliLschen Raum zerstören, ja völlig ver-
nichten kann, das ist der Kern der Totalitaris-
mus-Analyse Arendts: 

"Unsere jüngeren Erfahrungen mit totalitären 
Diktaturen […] haben uns eindeu?g gezeigt, 
daß, wenn man mit der Abschaffung der poli-
?schen Freiheit ernst machen will, es nicht da-
mit getan ist, nur das zu unterbinden, was wir 
gemeinhin unter poli?schen Rechten verste-
hen, daß es nicht genügt, den Bürgern zu ver-
bieten, sich poli?sch zu betä?gen, Meinungen 
öffentlich zu äußern und sich in Parteien oder 
anderen Verbänden zum Zwecke des Han-
delns zusammenzuschließen. Man muß die 
Gedankenfreiheit, so weit man es kann – und 
man kann es sehr weitgehend –, man muß die 
Willensfreiheit und selbst die doch wirklich 
harmlos scheinende Freiheit künstlerischer 
Produk?vität mit vernichten. […] Daher 
glaube ich auch, daß wir das Phänomen tota-
ler HerrschaH durchaus mißverstehen, wenn 
wir meinen, daß in ihr eine totale Poli?sierung 
des Lebens erfolgt, durch die Freiheit zerstört 
wird. Das gerade Gegenteil ist der Fall; wir ha-
ben es mit Phänomenen der Entpoli?sierung 
zu tun".30 

In dieser Analyse ist zugleich gesagt, was eine 
poliLsche GemeinschaO ausmacht: eine Ge-
meinschaO, in der sich poliLsche Freiheit auf 
allen Ebenen und in allen Bereichen en^alten 
kann. Nicht nur die im engeren Sinne poliL-
schen AkLvitäten, sondern die En^altungs- 
und Äußerungsmöglichkeiten des Denkens, 
des Wollens und der KreaLvität zeigen sich 
als Voraussetzungen und Ingredienzien des 
PoliLschen. Totalitarismus ist totalitär, indem 
er das menschliche Handeln bis in diese ele-
mentaren Bereiche hinein zerstört. Umge-
kehrt heißt dies: Wenn eine poliLsche Ge-
meinschaO bestehen soll, müssen diese 

30 Hannah Arendt: Freiheit und PoliAk. In: Zwischen 
Vergangenheit und Zukun\. Übungen im poli>schen 
Denken 1, München 1994 [im Orig. 1968], S. 201 – 
226; hier S. 204. 
 



Werner Kogge | FU Berlin Preprint 7/2025  10 

Bereiche gegen den Zugriff von HerrschaO 
geschützt werden.  

Eleanor Roosevelt, die Vorsitzende der UN- Commis-
sion on Human Rights mit der Universal Declara>on of 
Human Rights, 1949.31 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Liest man vor diesem Hintergrund die moder-
nen Erklärungen von Menschenrechten und 
die auf dem Begriff der Menschenwürde ge-
gründeten Verfassungen, dann fällt das Ent-
sprechungsverhältnis zu Arendts Analyse ins 
Auge. Es sind dieselben Bereiche und As-
pekte, die in diesen Erklärungen als schutz-
würdig aufgeführt sind. Dies reicht von den 
klassischen poliLschen Rechten wie Ver-
sammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und 
Pressefreiheit (die Freiheit sich öffentlich zu 
äußern) über die ArLkel, die die En^altung 
der Persönlichkeit und des kreaLven Han-
delns sichern, bis hin zu den Rechten, die 
Arendt als zentrales Kondensat in Ihrem Kon-
zept des Rechts auf Rechte verdichtet: das 
Recht auf StaatsbürgerschaO: "Jeder Mensch 
hat Anspruch auf eine Staatsangehörigkeit." 
(AEMR Art. 15 (1)) "Niemandem darf seine 

 
31 Quelle: FDR PresidenAal Library & Museum - 64-
165, CC BY 2.0, hips://commons.wikime-
dia.org/w/index.php?curid=82566671 
32 Hannah Arendt: Freiheit und PoliAk. In: Zwischen 
Vergangenheit und Zukun\. Übungen im poli>schen 
Denken 1, München 1994 [im Orig. 1968], S. 201 – 
226; hier S. 208. 
33 Ein Grund, aus dem Arendt dennoch einen schar-
fen Gegensatz sieht, zeichnet sich mit Rekurs auf das 
zuletzt ZiAerte ab: Arendt scheint in den Menschen-
rechtssätzen auch und gerade eine Vermengung der 

Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen 
noch ihm das Recht versagt werden, seine 
Staatsangehörigkeit zu wechseln." (AEMR Art 
15 (2)) Das Recht auf Staatsangehörigkeit 
wird komplemenLert durch ein Recht auf 
Rechte ("Jeder Mensch hat überall Anspruch 
auf Anerkennung als Rechtsperson." (AEMR 
Art. 6)). Dieses Recht wird in den folgenden 
ArLkeln hinsichtlich fairer Verfahren und Un-
schuldsvermutung ausbuchstabiert. Auch die 
Trennung des Öffentlichen vom Privaten und 
der Schutz des Privaten wie des Öffentlichen 
als solchem, wird in einem mit Arendts For-
mulierungen eng verwandtem Sinn ausbuch-
stabiert. Arendt schreibt: "Denn im Gegen-
satz zu dem Privaten, wo in der Behütetheit 
der Familie und der Geborgenheit der eige-
nen vier Wände alles dazu dient und dienen 
muß, das Leben von Individuen zu schützen, 
steht die öffentliche, und allen gemeinsame 
Welt – die schon darum, weil sie vor uns da 
war und nach uns weiter bestehen soll, sich 
um das schiere Lebendigbleiben und die ele-
mentaren Lebensinteressen des einzelnen 
niemals primär bekümmern kann".32 Ebenso 
beidseiLg arLkuliert die AEMR den Schutz so-
wohl den Schutz von "Privatleben" und 
"Heim" (AEMR Art. 12), wie das Recht "an der 
Leitung der öffentlichen Angelegenheiten 
seines Landes […] teilzunehmen" (AEMR Art. 
21).  

Von der Sache her erscheinen demzufolge 
Arendts Analysen mit den Menschenrechtss-
ätzen der modernen Menschenrechtserklä-
rung unproblemaLsch kompaLbel zu sein: 
diese können über weite Strecken als Ant-
worten auf jene gelesen werden.33  

in der SystemaAk ihres Denkens scharf getrennten 
Bereiche des Privaten und des Öffentlichen zu sehen, 
nämlich überall da, wo es um den Schutz des Men-
schen als arbeitendem Wesen geht. So polemisiert 
sie in ihrem Text von 1949 gegen die "Konfusion", 
"aus der sich philosophisch so absurde und poliAsch 
so unrealisierbare Ansprüche ergeben wie der, daß 
jeder Mensch mit dem unverlierbaren Recht auf Ar-
beitslosenunterstützung und Altersversicherung ge-
boren sei." (Arendt: Es gibt nur ein einziges Men-
schenrecht, a.a.O. S. 766) Das tri� die ArAkel 22 ff. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82566671
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82566671
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Mit Blick auf Arendts Gesamtwerk zeigt sich 
somit eine Deutung, die Arendts Zusammen-
schmelzen der Menschenrechte auf ein 
'Recht auf Rechte' als ein Rückgang auf Ge-
meinschaO lesen möchte, als Missverständ-
nis. Denn Arendts Totalitarismus-Analyse be-
schreibt im Kern die Möglichkeit von gemein-
schaOlicher AkLvität als Zerstörung der Mög-
lichkeit von poliLscher GemeinschaO. Das 
impliziert: würde GemeinschaO automaLsch 
zu poliLscher GemeinschaO und poliLsche 
GemeinschaO zu RechtsgemeinschaO führen, 
dann wäre Totalitarismus niemals möglich 
gewesen. Die Analyse des Totalitarismus 
zeigt demnach, dass und wie die poliLsche 
GemeinschaO gegen ihre gemeinschaOliche 
Zerstörung geschützt werden muss.  

 

3. Warum das Poli)sche im Kern keine 
bloße Handlungssphäre ist, sondern 
immer auch architektonisch und ge-
staltend 

Einer der Lefen, systemaLschen Gründe, die 
in Arendts Philosophie für ihre PosiLonie-
rung gegenüber Menschenrechten sorgen, 
ist ihre KonzepLon des poliLschen Raums als 
Raum des Handelns – Praxis im spezifisch 
aristotelischen Sinne in Abgrenzung zu ande-
ren TäLgkeiten, nämlich der Poiesis (herstel-
lende Kunst) und der Theoria (hier: Wissen-
schaO). Was in dieser Entscheidung liegt, 
zeigt sich auf bezeichnende Weise in einer 

 
der AEMR. Diese jedoch zeigen eine FolgerichAgkeit, 
die Arendt aus Gründen der prinzipiellen Unterschei-
dung des Öffentlich-PoliAschen vom Privaten nicht 
sieht: nämlich dass der Effekt totalitärer Vernichtung 
von En�altungsmöglichkeiten poliAschen Handelns 
nicht nur durch Angriffe auf die Möglichkeiten selb-
ständiger denkerischer und kreaAver PotenAale erfol-
gen kann, sondern gerade auch durch Vernichtung 
der Möglichkeit, sich durch Arbeit Ernährung und 
schließlich überhaupt Freiheitsräume zu verschaffen; 
der Völkermord durch systemaAsche Zerstörung die-
ser Möglichkeit, der Holodomor, ist als ein Verfahren 
totalitärer Herrscha\ an dieser Stelle einschlägig. Die 
modernen Menschenrechtserklärungen antworten 
auch auf diese Dimension von Vernichtung von Frei-
heit durch Entzug materieller und sozialer Lebens-
grundlagen. In Arendts Augen ein Kategorienfehler; 

Textpassage aus Freiheit und Poli1k, in der sie 
nämlich zur Erläuterung dieses Raumes ge-
rade nicht auf Aristoteles oder Kant zurück-
greiO, sondern auf Machiavelli. Sie führt aus: 

"Um ihnen zu illustrieren, was ich mit einer 
dem Handeln selbst innewohnenden Freiheit 
meine, möchte ich sie an Machiavelli erin-
nern, der noch vor Montesquieu diesen spezi-
fisch an?ken Aspekt der Freiheit wiederent-
deckte und begrifflich formulierte. Seine 
'virtù', die der 'fortuna' der Welt antwortet, ist 
nicht römische 'virtus' und nicht das, was wir 
unter Tugend verstehen. Sie gleicht noch am 
ehesten dem, was wir Virtuosität nennen, je-
ner Qualität, die nie bei den herstellenden, 
sondern nur bei den ausübenden Künsten zur 
Geltung kommt, bei denen die Leistung im 
Vollzug selbst liegt und nicht in einem die Tä-
?gkeit überdauernden und von ihr unabhän-
gig bestehenden Endprodukt. Dies Virtuose 
der Machiavellischen 'virtù' hat viel mit der 
griechischen ἀρετή (arete) gemein, wiewohl 
Machiavelli die Griechen kaum kannte. Er hat 
schwerlich gewußt, daß die Griechen, wenn 
immer sie das Spezifische des poli?schen Tuns 
kennzeichnen wollen, zu Gleichnissen griffen 
wie dem Flötespielen, dem Tanzen, der ärztli-
chen Tä?gkeit oder dem Seefahren, also zu 
Künsten, in denen die Virtuosität des Vollzugs 
den Ausschlag gibt. Weil Handeln Virtuosität 
erfordert und Virtuosität eine Eigentümlich-
keit der ausführenden Künste ist, hat man oH 
gemeint, Poli?k überhaupt sei eine Kunst. 
Dies ist ganz falsch, wenn man, wie es oH ge-
schieht, das Wort im Sinne der herstellenden 

doch – bezieht man die materielle und soziale Frage 
auf die Möglichkeit, als jeweiliges Individuum am po-
liAschen Geschehen einer Gemeinscha\ teilzuneh-
men, dann löst sich dieses theoreAsche Problem in 
Nichts auf. Ein Recht auf Rechte zu haben, bedeutet 
de facto, in einem Rechtsraum zu leben, der die Fä-
higkeit sichert, am Rechtsbildungsgeschehen einer 
Gemeinscha\ überhaupt teilzunehmen. Die moder-
nen Menschenrechtserklärungen lassen sich durch-
gängig als Ausformulierungen dieser Ermöglichungs-
bedingungen und ihres Schutzes lesen – sie stehen 
damit in keinerlei sachlichem Gegensatz zum zentra-
len Anliegen Arendts, eine Gemeinscha\ als poliA-
sche zu sehen und zu schützen.  
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Künste versteht, und den Staat für ein Kunst-
werk, sogar das größte von Menschenhand, 
hält. Im Sinne der herstellenden Künste, die 
etwas Handgreifliches produzieren, das die 
Tä?gkeit, die es hervorbrachte, überdauert 
und sich von ihr ganz ablöst, ist Poli?k gerade 
das Gegenteil einer Kunst – was nicht heißen 
soll, daß sie eine WissenschaH ist. Der Staat ist 
schon darum kein Kunstwerk, weil er in seiner 
Existenz niemals unabhängig wird von dem 
Handeln der Menschen, die ihn hervorge-
bracht haben."34 

Das Modell des PoliLschen, das Arendt hier 
zu dessen Charakterisierung zugrundelegt, ist 
das Modell einer Ausführung in permanenter 
ImprovisaLon; deshalb auch der Rekurs auf 
die Virtù Machiavellis. Das Handlungsgesche-
hen ist in der Ausführung Wert in sich selbst; 
es richtet sich auf keinerlei äußeres Ziel, auf 
kein Produkt, in dem es sich verwirklicht, son-
dern auf die Qualität des Tuns selbst.35 Das 
PoliLsche, so fasst es Arendt begrifflich, be-
ziehe sich ausschließlich auf die zeitliche Ak-
Lvität, das vergängliche Moment, das Ereig-
nishaOe. Jegliche überdauernde Struktur, 
jegliche StaLk, die im Begriff des Staates 
(trotz aller etymologischer Diffizilitäten)36 an-
gelegt ist, rückt Arendt durch diese Opera-
Lon heraus aus dem Bereich des PoliLschen. 
Und darin ist sie vollkommen konsequent: 
wenn sie im letzten Teil ihres RevoluLons-
buchs auf Räte zielt, die an Stelle von Par-
teien den poliLschen Raum besLmmen soll-
ten, dann beschreibt sie Räte im Gegensatz 

 
34 Arendt: Freiheit und PoliAk, a.a.O., S. 206f. 
35 Die theoreAsche Konsequenz dieser radikal auf 
Ausführung setzenden Theorie der Praxis wird darin 
deutlich, dass sie sich nur sehr eingeschränkt selbst 
auf die transitorischen Künste berufen kann. Denn 
selbst dort, wo der Schwerpunkt in der Aufführung 
besteht wie in der Musik, im Happening, in der Insze-
nierung, kommen ParAturen, Skripte, Choreogra-
phien und Aufzeichnungen zum Einsatz. Eine Praxis 
ohne den Aspekt manifester Struktur ist kaum in Be-
griffen von Kunst (techné; ars) denkbar. (Vgl. Nelson 
Goodman: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Sym-
boltheorie. Frankfurt a.M. 1997.) Arendts radikalisier-
ter Praxisbegriff trägt Züge einer FikAon. 
36 Vgl. Werner Kogge: Begriffsforschung zwischen Kri-
teriologie und Begriffsgeschichte. Das Beispiel des 
Staatsbegriffs: In: Archiv für Begriffsgeschichte. 

zu Parteien als gleichsam spontan entste-
hende GemeinschaOen der "Verantwor-
tungsbewußten, welche die IniLaLve ergrei-
fen wollten".37 Und wenn sie mit Jefferson 
die Elementarrepubliken mit ihrer Town Hall 
Demokra1e zum Vorbild nimmt, dann, weil in 
solchen öffentlichen Räumen die Freiheit 
selbst "in Erscheinung treten kann".38  

Doch mit dieser radikal-prozessualen Kon-
zepLon des PoliLschen triS Arendt in Gegen-
satz zur TradiLon des poliLschen Denkens, 
ohne dies wirklich zu begründen.39 PoliLsche 
Philosophie ging, anders als Arendt dies im 
obigen Zitat darstellt, stets von der Verfas-
sungsfrage aus, also von der Frage, wie ein 
poliLsches Gemeinwesen aufgebaut sein 
soll.40 Der Begriff der politeia (Verfassung) 
gewinnt seinen Sinn darin, dass er nicht mit 
der Polis (poliLsche GemeinschaO) zusam-
menfällt, sondern die Verfasstheit der Polis 
zum Gegenstand hat. Die aristotelischen 
SchriOen zur PoliLk und die gesamte Tradi-
Lon des poliLschen Denkens, die ja auf frap-
pierend konLnuierliche Weise bis Ende des 
18. Jahrhunderts daran anschließt, drehen 
sich um die konsLtuLonellen Fragen, also um 
Fragen des richLgen Auyaus von Gemeinwe-
sen, also nur sekundär um Fragen des Han-
delns und primär um Fragen der strukturel-
len Handlungsbedingungen und Machtregu-
lierung.  
 
 

Sonderhe\ 17: Viererlei Begriffsgeschichte. Die histo-
rischen Wörterbücher der Philosophie, der poli>sch-
sozialen Sprache, der Biologie und des 20. Jahrhun-
derts im Gespräch, hrsg. v. Hubertus Busche (im Er-
scheinen). 
37 Arendt: Über die Revolu>on, a.a.O., S. 415. 
38 Arendt: Über die Revolu>on, a.a.O., S. 378. 
39 Dass Arendt hier an Machiavellis Il Principe an-
knüp\, und gerade nicht auf den Machiavelli der Dis-
corsi, die in hohem Maße an anAkes poliAsches Den-
ken und Verfassungsfragen Bezug nimmt, unter-
streicht diese dezidierte Stoßrichtung Arendts. 
40 Es sei hier nur summarisch verwiesen auf Platons 
Nomoi, Politeia und Poli>kos; Aristoteles Poli>k, Niko-
machische Ethik, X, Der Staat der Athener; Ciceros De 
re publica und die resulAerenden TradiAonslinien. 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Aristoteles in der Poli>k über Einrichtung von Staaten, 
Regulierung von Macht und Gewaltenteilung.41 

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Arendt weiß dies und spricht dies auch an. 
Doch sie führt nicht aus, was denn dafür 
spricht, die Herstellung konsLtuLonelle 
Strukturen aus dem PoliLschen auszuschlie-
ßen und das PoliLsche exklusiv auf den Be-
reich des transitorischen Handelns zu be-
schränken. Es lassen sich verschiedene Erklä-
rungen mutmaßen: dass ihre IdenLfikaLon 
von PoliLk mit Freiheit und von Freiheit mit 
IniLalität (Arendts Natalitätsbegriff) die 
Frage der Strukturen per se abblendet; oder, 
dass ihre systemaLsche Konturierung des 
Handelns gegenüber den Bereichen der re-
produkLven Arbeit, sowie der herstellenden 
ProdukLvität (bei Ausblendung der anstelle 
von Arbeit bei Aristoteles neben praxis und 
poiesis gestellten theoria) ihr den Weg dazu 
verschloss, im PoliLschen die Momente des 
Strukturschaffenden und des Wissensbezo-
genen mitzudenken. PoliLk, wie Arendt sie 
darstellt, gleicht allzusehr dem Schauspiel 
auf der Bühne; es ist ein Bild von PoliLk, das 
tatsächlich eher als eine DegeneraLon des 
PoliLschen erscheint; in der Selbstdarstel-
lung von PoliLkern und ihre Ränkespiele an 
die Stelle ernsthaOer Verantwortung für die 
Strukturen rückt, in denen Menschen han-
deln können und unter denen sie ihr Leben 
zu bestehen haben.  

 

 

 

 

 
41 Aristoteles: Poli>k (Übersetzung von Franz Su-
semihl). Reinbek bei Hamburg 2003, 1297b, 1298a. 

4. Warum die Logik der Menschen-
rechtssätze axioma)sch ist im Sinne 
von Kons)tu)onsbedingungen, 
nicht im Sinne von Naturwahrheiten  

Die zweite grundsätzliche Theorieentschei-
dung, die Arendt in einen Gegensatz zu aus-
formulierten Menschenrechten bringt, ist die 
IdenLfikaLon von AxiomaLk zugleich mit Ver-
nunOwahrheit und Natur. Dieses Thema ist 
zugegebenermaßen ein neuralgisch proble-
maLsches, an dem das Denken der philoso-
phischen TradiLon immer wieder ins 
Schwimmen geriet. Arendt hält die Denkfi-
gur, Menschenrechte auf Axiome zu grün-
den, für nicht weniger als "absurd" (s. Zitat 
unten). Und das gilt für die amerikanische 
Fassung der Menschenrechte ebenso wie für 
die französische (wenngleich der französi-
schen ein zweiter Makel anhaOet, nämlich, 
so meint Arendt, durch naturhaOe Rechte na-
turhaOe Bedürfnisse zu bedienen und damit 
das eigentlich PoliLsche, das in der Freiheit 
wurzelt, doppelt zu unterlaufen.) Sie schreibt 
im RevoluLonsbuch in Bezug auf die Präam-
bel der Unabhängigkeitserklärung: 

"Jefferons berühmte Worte: 'We hold these 
truths to be self-evident' kombinieren auf 
eine seltsame und historisch wohl einmalige 
Weise die Tatsache der Übereins?mmung 'We 
hold' – die als solche, weil auf die Überein-
s?mmenden bezogen, notwendig rela?v ist – 
mit einem Absoluten, nämlich axioma?schen 
Wahrheiten, die als solche keiner Überein-
s?mmung bedürfen, da sie zwingend evident 
sind, unabhängig von Beweisführung oder po-
li?scher ÜberzeugungskraH. Auf Grund ihrer 
axioma?schen Evidenz sind diese Wahrheiten 
vor aller VernunH; nach ihnen richtet sich die 
VernunH, sie erzeugt sie nicht durch Beweise; 
und sofern ihre axioma?sche Evidenz über Be-
weise und diskursive Ableitungen erhaben ist, 
sind sie im Grunde nicht weniger zwingend als 
'despo?sche Gewalt' und nicht weniger abso-
lut als die Offenbarungswahrheiten der Reli-
gion oder die Grundwahrheiten der Mathe-
ma?k. […] Man haTe sich also, gerade was die 
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Grundwahrheiten der Revolu?on betraf, auf 
etwas Absolutes geeinigt, was absurd ist."42  

Dieser Darstellung liegt aber eine Vermi-
schung von zwei deutlich zu unterscheiden-
den OperaLonen zu Grunde: dem Axiom und 
der Beweisführung. Nur die Beweisführung 
ist zwingend, nur ihr kann – metaphorisch – 
ein despoLscher Charakter zugeschrieben 
werden. Axiome dagegen sind Setzungen, 
deren GülLgkeit nur in ihrer internen Über-
zeugungskraO, in ihrer anschaulichen oder 
logischen Evidenz liegt. AxiomaLsche Evidenz 
besteht nur dort, wo Zwang weder nöLg 
noch möglich ist, da ÜbereinsLmmung in Be-
zug auf die Selbstevidenz eines Sachverhalts 
– schlicht – gegeben ist. Da keine Beweisfüh-
rung ein Axiom herleiten kann, gibt es auch 
keine Möglichkeit jemanden zu zwingen, der 
das Axiom nicht akzepLert.  

Arendt steuert in ihrer Formulierung selbst 
auf diese Einsicht zu, wenn sie schreibt, dass 
axiomaLsche Evidenz vor aller VernunO 
stehe und nicht durch Beweise erzeugt 
werde, sie wendet sich aber von der Folge-
rung ab und widerspricht sich selbst, wenn 
sie dieser Evidenz dennoch einen zwingen-
den Charakter zuschreibt. Tatsächlich aber 
sind Axiome nur so weit gülLg, wie etwas – 
als vorausgesetzt – schlicht akzepLert wird. 
Jeffersons Formulierung ist also alles andere 
als "absurd", sie bringt den Sinn der Axioma-
Lk überaus präzise zum Ausdruck, in dem 
Sinne: 'Wir sind uns doch einig, (überall und 
immer) davon ausgehen zu können, dass …'.  

Es lohnt sich hier ein kurzer Exkurs in die Ide-
engeschichte der AxiomaLk. Bei Aristoteles 
bezeichnen axioma die allgemeinen Grunds-
ätze als Ausgangssätze, aus denen bewiesen 
wird, bei Eukild findet sich an entsprechen-
der Stelle der Begriff koinai ennoiai, der 
schon lexikalisch Axiome als "gemeinsame 

 
42 Arendt: Über die Revolu>on, a.a.O., S. 287f. 
43 Vgl. hierzu Werner Kogge: Einführung in die Wis-
senscha\en. Wissenscha\stypen, Deutungskämpfe, 
Interdisziplinäre Koopera>on, Bielefeld 2022, S. 41-
52. 

Denkvoraussetzung" anspricht.43 Erst in der 
frühneuzeitlichen Verknüpfung von aristote-
lischer Beweislehre und euklidischer Geo-
metrie hat die daraus entstehende raLonalis-
Lsche Philosophie – more geometrico – Axi-
ome als Grundlagen von Schlussfolgerungen 
metaphysisch aufgeladen. Wir können von 
Kepler über Galilei bis Leibniz beobachten, 
wie die schriSweise, jeweils zwingende logi-
sche oder mathemaLsche Schlussfolgerung 
mit einer Urevidenz idenLfiziert wird, die nur 
GoS zugänglich ist. Mit dieser IdenLfikaLon 
wird der technische Charakter des Schlussfol-
gerns zum Verschwinden gebracht und die 
gesamte Beweisführung erscheint als ein-
heitliche offenbarte Wahrheit. Bei Galilei fin-
den wir eine poinLerte Formulierung dieses 
Kurzschlusses:  

"So beginnen wir z.B. um die Erkenntnis eini-
ger EigenschaHen des Kreises zu gewinnen, 
deren er unendlich viele besitzt, bei einer der 
einfachsten, stellen diese als Defini?on hin 
und gehen von ihr aus durch Schlüsse zu einer 
zweiten über, von diesen zu einer driTen, so-
dann zu einer vierten usw. Der göTliche Intel-
lekt hingegen begreiH durch bloße Erfassung 
seines Wesens ohne zeitliches Erwägen, die 
unendliche Fülle seiner EigenschaHen. In 
Wirklichkeit sind diese denn auch schon in 
den Defini?onen aller Dinge virtuell enthalten 
und bilden schließlich, wiewohl an Zahl un-
endlich, vielleicht doch in ihrem Wesen und 
im göTlichen Geist eine Einheit."44  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Galileo Galilei setzt geomet-
rische KonstrukAonen zur 
DemonstraAon astronomi-
scher Verhältnisse, wie hier 
zur Frage der Kreisbewegun-
gen der Planeten ein.45 

44 Galileo Galilei: 'Dialog über die Weltsysteme'. In: 
Ders., hrsg. u. eingel. v. Hans Blumenberg: Sidereus 
Nuncius. Nachricht von neuen Sternen, Frankfurt a.M. 
1965, S. 157. 
45 Quelle: Internet Archive Book Images - 
hips://www.flickr.com/photos/internetarchiveboo-
kimages/14764358851/Source book page: 



Werner Kogge | FU Berlin Preprint 7/2025  15 

Dass die ursprünglichen DefiniLonen Setzun-
gen aus Evidenz sind, was Galilei durchaus 
bewusst ist ("stellen diese als seine DefiniLon 
hin"), verschwindet, wenn die Schlussfolge-
rung mit dem GoS offenbaren Wesen des 
Ganzen zusammenfällt. Von diesem Einsatz 
ausgehend, muss es uns nicht verwundern, 
wenn wir bei Montesquieu lesen:  

"Die Behauptung, es gäbe nichts Gerechtes 
und Ungerechtes als das, was die posi?ven 
Gesetze gebieten oder verbieten, besagt so 
viel wie: bevor der erste Kreis gezogen wurde, 
wären nicht alle seine Radien gleich gewe-
sen".46  

Es ist dieser geistesgeschichtliche Hinter-
grund des RaLonalismus, der dem Satz "Die 
Menschen werden frei und gleich an Rechten 
geboren und bleiben es" den Charakter einer 
absoluten und göSlich-offenbaren Wahrheit 
gibt und der im Wesen einer raLonal zu den-
kenden Natur selbst begründet ist. Arendts 
an Edmund Burke anschließende KriLk der 
menschenrechtlichen AxiomaLk bezieht sich 
offensichtlich auf diese Denkfigur, wenn sie 
schreibt: "Die Rechte, derer wir uns erfreuen, 
entspringen nach Burke 'aus der NaLon' und 
brauchen weder die Gesetze der Natur, noch 
göSliches Gebot".47 Es ist das CharakterisL-
kum des raLonalisLschen Naturbegriffs, Na-
tur, göSliche Ordnung und mathemaLsche 
Form ineins zu setzen.48  

Arendts KriLk an der Naturalisierung von 
Menschenrechten hat ihren Bezugspunkt in 
diesem spezifischen Begriff von Natur, verwi-
ckeln sich in der ArgumentaLon aber in 
Selbstwidersprüche, weil sie durchaus unter-
schiedliche Naturbegriffe in Anschlag bringt. 
Im Spiel ist nämlich außerdem der 

 
hips://archive.org/stream/dialogodigalileo00gali/di-
alogodigalileo00gali#page/n350/mode/1up, No rest-
ricAons, hips://commons.wikimedia.org/w/in-
dex.php?curid=43940683  
46 Charles-Louis de S. Montesquieu: Vom Geist der Ge-
setze. Ausw., Übers. u. Einl. v. Kurt Weigand, Ditzingen 
2011 [1748], S. 98. 
47 Arendt: Es gibt nur ein einziges Menschenrecht, 
a.a.O., S. 762. 
48 Der dem RaAonalismus eigentümliche Zusammen-
schluss von Beweislehre und Naturwahrheit drückt 

aristotelische Naturbegriff, der am Modell 
der Selbsterzeugung und ReprodukLon ge-
wonnen ist. Dies ist offenbar der Naturbe-
griff, den Arendt im Blick hat, wenn sie 
schreibt, dass der Mensch des 20. Jahrhun-
derts die Natur in ihre Gewalt bekommen 
habe und von ihr "genau so emanzipiert sei 
wie der Mensch des 18. Jahrhunderts von der 
Geschichte emanzipiert war".49  

Doch der am Organischen gewonnene Natur-
begriff ist in keiner Weise in Deckung zu brin-
gen mit dem frühneuzeitlichen Naturbegriff, 
der Natur als die logisch-mathemaLsche – 
axiomaLsch fundierte – Ordnung versteht, 
die am Vorbild mathemaLscher und mecha-
nischer Verhältnisse gewonnen ist. Denn 
diese logisch-mathemaLsch gedachte Natur 
ist in keinem Sinne im 20. Jahrhundert Ge-
genstand von Zerstörung und En^remdung 
geworden – ihr Begriff stellt im Gegenteil ja 
gerade die Grundlage der technisch-instru-
mentellen Weltbeherrschung dar.  

Das Schwanken zwischen diesen beiden Na-
turbegriffen bedingt wohl, dass es Arendt gar 
nicht auffällt, dass sie in ihrem Rekurs auf Ed-
mund Burke den menschenrechtlichen Na-
turrechtsbezug kriLsiert, indem sie ein nicht 
weniger naturalisLsches Konzept dagegen-
stellt, nämlich die NaLon. Das springt ins 
Auge, wenn Arendt Burke so referiert, "daß 
es weiser sei, sich auf eine 'überkommene 
ErbschaO' von Rechten zu verlassen, die man 
wie das Leben selbst an seine Kinder weiter-
gibt, und daß es klüger sei, seine Rechte als 
'Rechte des Engländers' zu beanspruchen 
denn als unabdingbare Menschenrechte."50 

sich begriffsgeschichtlich darin aus, dass – wie bei 
Kepler und Newton zu sehen – der "Axiomenbegriff 
[…] im Beweiskontext dieser frühen Theorien mit 
dem Gesetzesbegriff vertauschbar" zu sein scheint. 
Michael Hampe: Eine kleine Geschichte des Naturge-
setzbegriffs, Frankfurt/M. 2007, S. 65. 
49 Arendt: Es gibt nur ein einziges Menschenrecht, 
a.a.O., S. 767. 
50 Arendt: Es gibt nur ein einziges Menschenrecht, 
a.a.O., S. 762. 
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Es häSe nicht der Formulierung "wie das Le-
ben selbst" bedurO, um deutlich zu machen, 
dass Arendt hier eine AlternaLve zum Aus-
druck bringt, die selbst auf NaturhaOigkeit 
setzt: staS der Natur des Menschen die na-
türliche NaLon. Abgesehen von der Tatsache, 
dass vorgeblich natürlich gewachsene Ge-
meinschaOen in ihrer Ausbildung als NaLo-
nalstaaten vielfach Ort und Quelle der äu-
ßersten Gewalt gegen Menschen wurden, 
finden wir hier also bereits einen inneren Wi-
derspruch in Arendts ArgumentaLon vor: sie 
kriLsiert Naturalisierung, kommt aber selbst 
gedanklich nicht ohne Naturalisierung aus; 
verschiebt lediglich den Ort der naturalen In-
stanz vom Menschen zur NaLon. Auch ihr 
'Recht auf Rechte' gründet sich somit letztlich 
in Natur.  

Doch es stellt sich die Frage, ob die AxiomaLk 
der Menschenrechte, die historisch im RaLo-
nalismus wurzeln, nicht immer schon, unter-
halb der Oberfläche ihrer ursprünglichen 
Selbstdeutung, ganz anders gelagert war. 
Denn bei genauerer Betrachtung ist die Be-
gründungsfigur der Menschenrechte, gleich-
wohl sie aus raLonalisLschem Denken her-
vorgeht, letztlich selbst nicht im frühneuzeit-
lichen Sinne raLonalisLsch, sondern hat sehr 
viel mehr Gemeinsamkeit mit der Form von 
AxiomaLk wie sie im 20. Jahrhundert zur Aus-
formulierung kam.51 Der entscheidende Un-
terschied liegt darin, dass Axiome nicht mehr 
als die letzten und beständigsten Wahrheiten 
der Welt anzusehen sind, sondern als Grund-
lagen je spezifischer Systeme oder Ordnun-
gen. Wenn beispielsweise David Hilbert die 
formalisLsche MathemaLk auf Axiome grün-
det, dann in dem Sinne, dass sie zu 

 
51 Vgl zu diesem Verständnis von AxiomaAk und zur 
Stellung des Menschenwürdebegriffs in Analogie zu 
mathemaAschen Axiomen: Markus Stepanians: Glei-
che Würde, gleiche Rechte. In: Menschenwürde. An-
näherung an einen Begriff, Wien 2003, S. 81-101, hier 
S. 95-98. 
52 ZiAert nach Berna Heintz: "In der MathemaAk ist 
ein Streit mit Sicherheit zu entscheiden". PerspekA-
ven einer Soziologie der MathemaAk. In: Zeitschri\ 
für Soziologie, Vol. 29, No. 5 (Oktober 2000), S. 339-
360, hier S. 350. Heintz erläutert hierzu: "Im 

widerspruchsfreien System führen ("Wenn 
sich", so Hilbert in einem Brief an GoSlob 
Frege, " die willkürlich gesetzten Axiome 
nicht einander widersprechen mit sämtli-
chen Folgen, so sind sie wahr").52 Und wenn 
Ludwig WiSgenstein – noch darüberhinaus-
gehend, und Hilbert für seine Restbestände 
ontologischer Fundierung kriLsierend, 
schreibt: "Axiom ist etwas nicht dadurch, daß 
wir es äußerst wahrscheinlich, ja als gewiß 
anerkennen, sondern dadurch, daß wir ihm 
eine besLmmte FunkLon zuerkennen und 
eine, die der des Erfahrungssatzes widerstrei-
tet"53  und in Bezug auf axiomaLsche Setzun-
gen und die Frage der absolut richLgen Re-
geln ein Beispiel aus der Welt der Spielregeln 
anführt ("Nimm an, ich häSe die Regeln für's 
Spiel 'Fuchs und Jäger' aufgestellt – stellte 
mir das Spiel unterhaltlich und hübsch vor. – 
Später aber finde ich, daß die Jäger immer 
gewinnen können, wenn man einmal weiß 
wie. Ich bin nun, sagen wir, mit meinem Spiel 
unzufrieden. Die von mir gegebenen Regeln 
haben ein Resultat gezeiLgt, das ich nicht vo-
rausgesehen haSe und das mir das Spiel ver-
dirbt."54), dann wird deutlich, dass es einen 
Begriff von Axiom gibt, der in Bezug auf das 
System zu denken ist, das es konsLtuiert. Wir 
können in diesem Sinne von konsLtuieren-
den an Stelle von begründenden Axiomen 
sprechen. Seine Geltung gewinnt ein konsL-
tuierendes Axiom aus dem System, das es 
konsLtuiert. Seine Evidenz folgt aus einer re-
kursiven Bewegung: Axiome sind ExplikaLo-
nen der Voraussetzungen, unter denen das 
Handeln, so wie es in einem System sich voll-
zieht, überhaupt erst möglich ist. Wie sich 
beispielsweise der Kanon der Fussballregeln 

Gegensatz zur inhaltlichen AxiomaAk verzichtet die 
formale AxiomaAk auf eine inhaltliche Qualifizierung 
der Axiome. Axiome sind Annahmen hypotheAscher 
Art, 'Satzungen' gewissermaßen, deren inhaltliche 
Wahrheit nicht zur Debaie steht." 
53 Ludwig Wiigenstein: Bemerkungen über die 
Grundlagen der Mathema>k, Werkausgabe Bd. 6, 
Frankfurt/M. 1984, S. 225f. 
54 Wiigenstein: Bemerkungen über die Grundlagen 
der Mathema>k, a.a.O., S. 373. 
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allmählich aus einer sich konturierenden Pra-
xis heraus entwickelte und besLmmte Regeln 
für den Begriff des Fussballspiels überhaupt 
konsLtuLv wurden, so haben sich die Axiome 
der Geometrie aus verschiedenen PrakLken 
wie etwa denen der der Feldmesskunst her-
aus entwickelt und wurden per Idealisierung 
fixiert.  

Blicken wir von hier aus zurück auf das Gali-
lei-Zitat, so drückt dieses die KreisbesLm-
mung zunächst in einer ganz ähnlichen Weise 
aus, bevor sodann, in Überblendung mit der 
göSlichen Gesamtsicht, das konstrukLve Mo-
ment der Herstellung neutralisiert und in ei-
ner präsenLschen Wahrheit aufgehoben 
wird. 

Es ist dieses Bild einer präsentisch-offenbar-
ten Naturwahrheit, das Arendt skeptisch ge-
genüber Menschenrechten sein lässt. Doch 
haben die Menschenrechte einen histori-
schen Kontext, der für ihre Entstehung von 
weit entscheidenderer Bedeutung ist als die 
rationalistische Rhetorik: die Gesellschafts-
vertragstheorien. Im Kern der Vertragstheo-
rien liegt der Gedanke, dass Menschen unter 
Voraussetzungen in eine Gesellschaft eintre-
ten. Das heißt, dass die Eigenschaften – und 
das heißt die Strukturen – der gesellschaftli-
chen Verhältnisse so beschaffen sein müs-
sen, dass die Eingliederung in einen Gesell-
schaftszustand gegenüber den Freiheiten 
und Gefahren einer vereinzelten Existenz at-
traktiv erscheinen müssen. Natürlich ist 
diese Idee des Gesellschaftsvertrags ein ide-
altypisches Denkmodell, doch es ist keines-
wegs wirklichkeitsfremd, wenn es um Bedin-
gungen von Staatsgründungen geht. Muster-
gültig hat bereits das aristotelische Narrativ 
von der Entstehung der polis aus einem Zu-
sammenschluss von Haushalten zum Zwecke 
des guten Lebens – und zwar des guten 

 
55 Aristoteles: Poli>k (Übersetzung von Franz Su-
semihl). Reinbek bei Hamburg 2003, 1277a,b. 
56 Aristoteles: Poli>k, a.a.O., 277b. 
57 Hier zeigt sich schon, was Arendt später begrifflich 
klarstellt, nämlich dass das Herrscha\sprinzip und 
poli>sche Gemeinscha\ einen Gegensatz bilden. 

Lebens jedes Einzelnen – diesen Grundge-
danken des bedingten Staatsgefüges zum 
Ausdruck gebracht. Die an dieser Stelle maß-
gebliche Differenz ist die von polis versus oi-
kos, von Staatsgebilde und (Privat-)Haushalt. 
Die Differenz betrifft die Form der Macht, die 
in den beiden Sphären ausgeübt wird. Aristo-
teles benennt den Unterschied so: 

"Es gibt eine HerrenherrschaH [despo6ké ar-
ché], und diese dreht sich um die unentbehr-
lichen Dinge [...]. Es gibt aber eine HerrschaH, 
vermöge derer man über freie Leute und sei-
nesgleichen regiert, und dies ist eben die 
HerrschaH des Staatsmanns [politké arché]."55 

Im Unterschied zu den Beziehungen im fami-
liären oikos handelt es sich bei denen in der 
polis um symmetrische Beziehungen zwi-
schen Freien und Gleichen. Letzteres hat zur 
Bedingung eine spezifische Form der Macht-
ausübung. Aristoteles erläutert in Bezug auf 
die poliLsche Macht (poli1ké arché): 

Wer sie ausüben soll, muß sie lernen, indem 
er regiert wird, wie der Reitoberst erst selbst 
unter einem Feldherrn gedient haben und erst 
Taxiarch und Lochag (Major und Hauptmann) 
gewesen sein muß; und hier gilt daher das 
Wort und gilt mit Recht, daß keiner gut regie-
ren kann, der nicht sich gut hat regieren las-
sen. Die Tugend [erforderliche Qualifika?on, 
wk] in beiden ist nun freilich eine verschie-
dene, aber der gute Bürger muß beides ver-
stehen und beides können, regieren und re-
giert werden, und das eben ist die Tugend des 
Bürgers [die ihm eigene Qualität, wk], das Re-
gieren der Freien in beiden Richtungen zu ver-
stehen.56 

Diese Textstelle entwickelt nicht weniger als 
den Gedanken einer Polis, die kein Herr-
schaOssystem ist. Das HerrschaOsprinzip57, 
dem gemäß die PosiLon des Herrschenden 
an besLmmte Personen (Herrscher) gebun-
den ist und die PosiLon des Beherrschten an 

Arendt charakterisiert eine poliAsche Gemeinscha\ 
nämlich als eine solche, "in der Herrscher und Be-
herrschte einander gleich sind, das heißt, wo das 
Herrscha\sprinzip negiert wird." Arendt: Über die Re-
volu>on, a.a.O., S. 259. 
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andere, ist hier von Grund auf ausgehebelt. 
Es gibt niemanden, der an sich Herrscher 
oder Beherrschter ist. Die Macht liegt nicht in 
den Händen von Personen als Personen, son-
dern in Regierungsämtern (archai), die durch 
Personen ausgefüllt werden. Wer aber wel-
che wie zu besLmmende Ämter auf welche 
Weise, mit welchen Kompetenzen und in 
welchen Zeiträumen auszuüben hat, sind Fra-
gen, die zu regeln sind und genau dies: dass 
Macht zu regeln ist und dass daher eine um-
fassende TäLgkeitssphäre der Überlegung, 
der Klugheit, der Beratung und der Aushand-
lung dessen entsteht, wie Macht zu organi-
sieren sei, genau dieser gemeinschaOliche 
Handlungsraum ist der des PoliLschen nach 
Aristoteles.  

Die gesamte TradiLon des poliLschen Den-
kens hindurch ist diese Denkfigur maßgeblich 
geblieben. Wo immer das PoliLsche naturali-
siert und in Kategorien von Familienverhält-
nissen gedacht wurde, konnte dieser aristo-
telische Einsatz aufgerufen und neu in Stel-
lung gebracht werden gegenüber der despo-
Lschen InterpretaLon von Macht (Despot = 
Hausherr).58 Von Thomas von Aquin über 
Marsilius, Occham, Machiavelli (Discorsi), 
Althusius, Bacon, Hobbes, Locke, Mon-
tesquieu, Rousseau und Kant bis hin zu 
Arendt selbst ist diese Denkfigur in der Neu-
zeit lebendig geblieben.  

Bei Arendt lesen wir: "Seit Herodot galt als 
Polis jede griechische Stadt, in der die Bürger 
in ihr Zusammenleben nicht den Begriff der 
HerrschaO eingeführt haSen, in der es also 
eine Scheidung in Herrscher und Beherrschte 
nicht gab." Und sie ergänzt: "Die Verfassung, 
die diesem poliLschen Körper entsprach, 
hieß Isonomie [Gleich-Gesetzlichkeit] und 
das Wesentliche an dieser Staatsform kommt 
bereits in ihrem Namen zum Ausdruck."59 

 
58 Vgl. zur Wirkungsgeschichte der Begriffe Despot / 
DespoAe: Werner Kogge / Lisa Wilhelmi: 'Despot und 
(orientalische) DespoAe – Brüche im Konzept von 
Aristoteles bis Montesquieu'.  In: Saeculum. Jahrbuch 

Es war schließlich Kant, der die Verfasstheit 
poliLscher GemeinschaOen auf der Grund-
lage nicht von äußerer HerrschaO, sondern 
von innerer Gleich-Gesetzlichkeit ausbuch-
stabierte. Die Autonomie der Person und ihre 
Fähigkeit, nach als allgemein wünschbar vor-
gestellten Gesetzen zu handeln, wurde zum 
Paradigma von bürgerlicher GesellschaOs-
ordnung, von ZivilgemeinschaO. Die in dieser 
Ordnung liegende AxiomaLk ist daher keine 
zwanghaOe, äußere Gesetzmäßigkeit, son-
dern innere Bedingtheit der Existenz poliL-
scher Ordnung überhaupt: "Es gäbe die Ge-
sellschaO der Bürger nicht ohne die Gesetze, 
die sie sich gegeben hat, und sie ist in ihrer 
KonsLtuLon autonom (selbstgesetzge-
bend)."60 

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Axio-
maLk der Menschenrechte verstehen als die 
KonsLtuLonsbedingungen jeglicher poliL-
schen GemeinschaO überhaupt, da Men-
schenrechte die Bedingungen ausformulie-
ren, die erfüllt sein müssen, damit Einzelne 
ihr Handeln in Bezug auf – wünschbare – Ge-
setze auszurichten vermögen (und nicht in 
Bezug auf – willkürliche – HerrschaO auszu-
richten haben). Menschenrechte können so-
mit  – mit Arendts poliLscher Philosophie 
und gegen Arendts Missverständnis der Men-
schenrechte – als ExplikaLonen der notwen-
digen Bedingungen eines poliLschen Raumes 
überhaupt verstanden werden.  

 

5. Der Sinn der Menschenrechte und 
Kants Einsatz 

Wir waren davon ausgegangen, dass Men-
schenrechte nicht als VorschriOen, sondern 
als konsLtuLve Voraussetzungen zu verste-
hen sind. Menschenrechtssätze regulieren 
Macht, nicht menschliches Verhalten – es sei 
denn es zielt auf HerrschaO. Sie bringen – 

für Universalgeschichte, 69. Jahrgang 2019, II, S. 305-
341.  
59 Arendt: Über die Revolu>on, a.a.O., S. 41. 
60 Hampe: Eine kleine Geschichte des Naturgesetzbe-
griffs, a.a.O., S. 72. 
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iniLiert aus der Erfahrung absoluter Herr-
schaO und geschärO an der Erfahrung totali-
tärer HerrschaO, die notwendigen Bedingun-
gen für poliLsche GemeinschaOen zum Aus-
druck. Denn poliLsche Räume sind gerade 
dadurch poliLsch, dass, an Stelle von Herr-
schaO, gemeinschaOliche oder arbeitsteilige 
Regierung und, an Stelle von FremdbesLm-
mung, die Einzelnen als autonome Wesen die 
gemeinsame Welt mitgestalten. Verletzun-
gen von Menschenrechten bedeuten jeweils 
EinschniSe in dieses PotenLal. Menschen-
rechtssätze zeigen an, wo dieser poliLsche 
Raum gegen HerrschaOswillkür zu schützen 
ist. 

Wir haSen dann gesehen, dass Arendts Deu-
tung des poliLschen Raums als Raum bloß 
transitorischen Handelns verkürzt ist. Diese 
Verkürzung führt bei Arendt zu einer Art 
Strukturblindheit. So entgeht ihr der Ge-
danke, dass Menschenrechtssätze Struktur-
gebilde sind, die auf Strukturgebilde antwor-
ten. Schon der absoluLsLsche Staat konnte 
seine Macht über Menschen durch den Auf-
wuchs von OrganisaLonen (Polizei; Militär), 
InsLtuLonen (Verwaltung; Juristerei; Klinik; 
Erziehungsanstalten) und Technologien in zu-
vor nicht bekannter Weise steigern; der Tota-
litarismus konnte alle diese Strukturen ver-
vielfälLgen, ubiquitär und ungehemmt zum 
Einsatz bringen. Menschenrechtssätze stel-
len Strukturen gegen Strukturen. Sie sind 
hergestellt; ZivilisaLonserrungenschaOen, 
die Zivilität gegen die Totalität der Apparate 
stellen. Denkt man das PoliLsche nur vom 
Handeln, nicht auch vom Herstellen her, 
dann bleibt der Sinn der Menschenrechtss-
ätze unter diesem Aspekt im toten Winkel.  

Schließlich haSen wir rekonstruiert, wie 
Arendt die raLonalisLsche Überhöhung des 
AxiomaLschen als Ausdruck göSlich-natürli-
cher Ordnung reproduziert, und dabei den 
entscheidenden Punkt, dass alles WerkhaOe 
auf Voraussetzungen beruht, die nicht 

 
61 Hannah Arendt: Das Urteilen, München 2012 [im 
Orig. 1965/66; 1970/71; 1982; vgl. das Vorwort v. 
Ronald Beiner zu diesem Band]. 

äußerlich und absolut sind, sondern sich im 
Werk selbst legiLmieren, verfehlt.  

Wir können über den Sinn der Menschen-
rechte noch Lefergehend AuskunO gewin-
nen, wenn wir Arendts Kant-Lektüre aus ih-
ren späten Vorlesungen aufgreifen. Denn es 
ist das Thema des letzten, nicht mehr ferLg 
gestellten Teils ihrer projekLerten Triologie 
The Life of the Mind (Das Leben des Geistes), 
das wiederum auf die Fragen führt, auf die 
Menschenrechte eine Antwort sind: das Ur-
teilen.61 

Arendt nimmt hier von Kant zwei Fäden auf, 
knüpO sie aber nicht so zusammen, wie diese 
Verknüpfung im KanLschen Denken Recht, 
Moral und PoliLk verbindet, sondern verliert 
sich in Überlegungen zur ÄstheLk, zum Ge-
schmack und zum Zuschauertum; Begriffe, 
die Kant an keiner Stelle direkt mit poliL-
schen Überlegungen verbindet. Die Grund-
lage dieser Verknüpfung ist Kants Kri1k der 
Urteilskra[, jene driSe KriLk, deren Stellung 
viele Fragen aufwirO. 

Arendts erster Anknüpfungspunkt an die 
Frage der UrteilskraO ist sehr klar, führt aber 
zunächst auf eine Frage der Ethik und nicht 
auf eine der PoliLk: die UrteilskraO als das 
Vermögen, Recht und Unrecht zu unterschei-
den, selbst wenn der Urteilende sich nur auf 
sich und auf keine äußere Regel dabei stützen 
kann. Die zweite Anknüpfung betri� Kants 
Überlegungen zum PoliLschen im Sinne von 
OrganisaLon und KonsLtuLon. Diesen As-
pekt in Kants Denken führt Arendt zwar am 
Ende der zweiten Stunde ihrer Vorlesung ge-
bührend an, aber nur, um ihn im Weiteren 
aus den Händen gleiten zu lassen. Wir kön-
nen nun nachvollziehen, worin die KanLsche 
poliLsche Philosophie tatsächlich ihren Kern 
und ihre Aktualität hat, wenn wir die erste 
Überlegung über das Ethische hinaus zum 
PoliLschen führen und in ihrer Verbindung 
mit der zweiten darstellen.  
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Man hat, mit Recht, Arendts Rekurs auf Kant 
in Zusammenhang mit ihrer BeschäOigung 
mit Eichmann gebracht.62 Eichmanns Verwal-
tungs-Denken, mit dem er sich jeglichen Ur-
teils und damit jeglicher Verantwortung 
meinte entziehen zu können, warf für sie im 
Verein mit der Tatsache, dass diese Haltung 
unter totalitären Bedingungen fast durchgän-
gige Verbreitung fand, die Frage auf, worauf 
sich jene stützen, die dem nicht anheim fie-
len: 

"Diese wenigen, die immer noch fähig waren, 
Recht von Unrecht zu unterscheiden, taten 
dies wirklich nur auf Grund ihrer eigenen Ur-
teile, und sie taten es unabhängig; es gab 
keine Regeln, an die sie sich hielten und unter 
die die einzelnen Fälle, denen sie sich gegen-
über sahen, subsumiert werden konnten. Sie 
haTen in jedem auvommenden Fall zu ent-
scheiden, weil es für das Noch-nicht-Dagewe-
sene keine Regeln gab."63 

Die logische Form der hier gefragten Denk-
weise ist nun exakt jene, die Kant als Urteils-
kraO fasst, nämlich die Fähigkeit, das Beson-
dere als etwas zu erfassen, das Zwecke in sich 
selbst birgt, selbstzweckhaO ist und daher 
nicht von einer allgemeinen Regel hergeleitet 
werden kann.  

Es ist dieses Phänomen des In-sich-selbst-
Zwecke-Habens, was auch bedeutet: in der 
eigenen Besonderheit begründet Seins, was 
die beiden Teile von Kants Kri1k der Urteils-
kra[ verbindet: Sowohl ästheLsche Werke 
als auch natürliche Organismen lassen sich 
nur in ihrer je eigenen selbstzweckhaOen Or-
ganisiertheit verstehen. Das heißt, dass die 
gewöhnliche Form von VernunO, die auf das 
Allgemeine zielt, solchen Phänomenen (und 
damit übrigens der organischen Natur insge-
samt, so Kant) nicht gerecht wird. In ihrer Re-
konstrukLon der UrteilskraO und ihrer Aus-
wirkung auf das PoliLsche schlägt Arendt nun 

 
62 Ronald Beiner: Hannah Arendt über das Urteilen. 
In: Arendt: Das Urteilen, a.a.O., S. 132-232. 
63 Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht 
von der Banalität des Bösen, München 1986, S. 22f. 
Vgl. zum Kontext Beiner: Hannah Arendt über das Ur-
teilen, a.a.O., S. 145. 

an dieser Stelle eine Richtung ein, die das Po-
liLsche bei Kant notwendig verfehlt. Sie hält 
die Verbindung der beiden Teile für 
schwach,64 und setzt auf den ersten Teil, die 
ästheLsche UrteilskraO. Ihr Grund dafür ist 
wiederum ihre Theorieentscheidung für das 
transitorische Handeln und der damit zusam-
menhängende Effekt, dass sie die Verbindung 
der menschlichen Freiheit mit der Natur, die 
Kant in der Kri1k der Urteilskra[ ausbuchsta-
biert, auf Grund der rigorosen Trennung, die 
sie selbst zwischen Naturgesetz und Sponta-
neität vornimmt, nicht nachvollziehen kann. 
Tatsächlich aber rekurriert Kant in allen expli-
zit poliLschen Texten auf die Konsequenzen 
der Gegebenheit von Naturzwecken, nicht 
auf ästheLsche Fragen und Geschmacksur-
teile.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Hannah Arendt beim Eichmann-Prozess in Jerusa-
lem.65 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

An dieser Stelle nun greiO Arendt einen zwei-
ten Faden Kants auf und nimmt eine ent-
scheidende Verschiebung vor: das Thema der 
Geselligkeit des Menschen und der erweiter-
ten Denkungsart, die auf Mitmenschen ange-
wiesen ist. Arendt kommt hier auf ein Thema 
zurück, dass sie seit den Anfängen ihrer Tota-
litarismus-Analysen beschäOigt hat: der Un-
terschied zwischen Einsamkeit und 

64 Arendt: Das Urteilen, a.a.O., S. 25. 
65 Quelle: A print screen from "The Devil's Confes-
sion: The Lost Eichmann Tapes" - Israeli Public 
BroadcasAng CorporaAon, Public domain, via Wiki-
media Commons. 
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Verlassenheit;66 oder, anders gesagt: die to-
talitäre Zerstörung jeglichen Miteinanders als 
nicht nur gesellschaOliches Problem, son-
dern als Zerstörung der Fähigkeit, überhaupt 
zu denken und sich ein angemessenes Urteil 
zu bilden. Die Antwort auf die Frage nach der 
Resilienz gegen ein mörderisches Verwal-
tungsdenken im Modus Eichmanns, ist also: 
die Fähigkeit zu bewahren, in GesellschaO zu 
denken. Auf diese Fähigkeit kommt Arendt 
zurück in der siebten Stunde ihrer Vorlesung, 
wo sie Kants 'Erweiterte Denkungsart' als kri-
Lsches Denken rekonstruiert und schreibt:  
"KriLsches Denken spielt sich nach wie vor in 
der Einsamkeit ab; doch durch die Einbil-
dungskraO macht es die anderen gegenwär-
Lg und bewegt sich in einem Raum der po-
tenLell öffentlich, nach allen Seiten offen 
ist."67 

Damit nimmt sie Kants Ausführungen aus der 
Kri1k der Urteilskra[ auf, in denen er über 
UrteilskraO als sensus communis schreibt:  

"Unter dem sensus communis aber muß man 
die Idee eines gemeinschaHlichen Sinnes, d.i. 
eines Beurteilungsvermögens verstehen, wel-
ches in seiner Reflexion auf die Vorstellungs-
art jedes anderen in Gedanken (a priori) Rück-
sicht nimmt, um gleichsam an die gesamte 
MenschenvernunH sein Urteil zu halten […] 
Dieses geschieht dadurch, daß man sein Ur-
teil, an anderer nicht sowohl wirkliche, als 
vielmehr bloß mögliche Urteile hält und sich 
an die Stelle jedes andern versetzt, indem 
man bloß von den Beschränkungen, die unse-
rer eigenen Beurteilung zufälligerweise an-
hängen, abstrahiert".68 

In dieser BerücksichLgung des möglichen An-
deren als je Besonderen in Hinblick auf ein 
mögliches Allgemeines als Denkfigur ist leicht 
diejenige des Kategorischen ImperaLves zu 

 
66 Vgl. Arendt: Ideologie und Terror, a.a.O., S. 23-25. 
67 Arendt: Das Urteilen, a.a.O., S. 69. 
68 Immanuel Kant: Kri>k der Urteilskra\. Hrsg. von K. 
Vorländer and H. F. Klemme. Hamburg 1990, S. 144f. 
(§ 40). 
69 Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden. In: Schri\en 
zu Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Poli>k und 
Pädagogik 1, Werkausgabe Bd. XI, hrsg. v. W. Weische-
del, Frankfurt/M. 1977, S. 195-251, hier S. 197f. 

erkennen: nach der Vorstellung wünschbarer 
allgemeiner Gesetze zu handeln. Arendt 
führt aber, aus genannten Gründen, ihre Re-
konstrukLon nicht in diese Richtung weiter. 
Wäre sie Kant hier weiter gefolgt, häSe sie 
die Verbindung dieses Gedankens mit seiner 
poliLschen Philosophie aufgefunden. Dieser 
Nukleus des PoliLschen bei Kant drückt sich 
beispielsweise in seiner FriedensschriO in 
dem Argument gegen Söldnertum aus, "daß 
zum Töten, oder getötet zu werden in Sold 
genommen zu sein ein Gebrauch des Men-
schen als bloße Maschinen und Werkzeugen 
in der Hand eines andern (des Staats) […] sich 
nicht wohl mit dem Rechte der Menschheit 
in unserer eigenen Person vereinigen läßt."69 
Dieser Gedanke der Irreduzibilität des Men-
schen in seiner SelbstwerLgkeit haSe Kant in 
der Grundlegung zur Metaphysik der Si]en 
im Zusammenhang mit dem Kategorischen 
ImperaLv ausgeführt: Der Gedanke nämlich: 

"der Mensch, und überhaupt jedes vernünf-
?ge Wesen, exis?ert als Zweck an sich selbst, 
nicht bloß als MiTel zum beliebigen Gebrau-
che für diesen oder jenen Willen, sondern 
muß in allen seinen, sowohl auf sich selbst als 
auch auf andere vernünHige Wesen gerich-
tete Handlungen jederzeit zugleich als Zweck 
betrachtet werden."70  

Diesen Gedanken erläutert Kant durch die 
Unterscheidung von Preis und Würde:  

"Im Reich der Zwecke hat alles entweder ei-
nen Preis oder eine Würde. Was einen Preis 
hat, an dessen Stelle kann auch etwas ande-
res, als Äquivalent, gesetzt werden; was dage-
gen über allen Preis erhaben ist, mithin kein 
Äquivalent verstaTet, das hat eine Würde."71 

Der Begriff der Menschenwürde ergibt sich 
aus dem schlichten Gedanken, dass der 

70 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der 
Siien. In: Immanuel Kant: Kri>k der Prak>schen Ver-
nun\. Grundlegung zur Metaphysik der Siben, Werk-
ausgabe Bd. VII, hrsg. v. W. Weischedel, Frankfurt/M. 
1974, S. 11-102, hier S. 59f. 
71 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Siien. 
a.a.O., S. 68. 
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Mensch, da er selbst das Wesen ist, ohne 
dessen Vorstellung von allgemein wünschba-
ren Gesetzen überhaupt keine Gesetze be-
stehen würden, als je eigener Mensch ohne 
Äquivalent ist.  

Wir können diese Denkfigur Kants als eine 
Neufassung der AxiomaLk der Menschen-
rechte verstehen. Die modern gefasste Axio-
maLk vereinigt die beiden Momente von 
konsLtuLoneller Begründung im KonsLtuier-
ten und Selbstevidenz. Das Moment der 
Selbstevidenz können wir in Kants Ausfüh-
rungen plausibilitätslogisch entwickelt se-
hen; wir können es uns auch vor Augen stel-
len im Blickverhältnis zweier Menschen: Wir 
wissen, dass zwar millionenfach Menschen 
auf Menschen herabblickten und zum Aus-
druck brachten, dass der Wert des Anderen 
geringzuschätzen sei (und entsprechend mit 
ihnen verfuhren). Doch in dem Moment, wo 
wir den Blick wenden, und den Geringschät-
zenden durch die Augen des Anderen anse-
hen und fragen: warum sollte ich weniger 
wert sein als du? – in diesem Augenblick löst 
sich die scheinbare Wertdifferenz in Nichts 
auf – entlarvt sich als tumbe Anmaßung. Kein 
Verweis auf irgendetwas – Ansehen, Intelli-
genz, HerkunO, Talente oder dergleichen – 
kann kategorial in dieser Frage auch nur ir-
gendwie von Belang sein. Der Sinn der Men-
schenrechte ergibt sich ex negaLvo daraus, 
dass ein Satz wie 'Person x ist wertvoller als 
Person y' sich in keiner Weise begründen 
lässt. Jegliche vorgebliche Begründung, jedes 
abstrakte Raisonnement zerbricht an der 
schieren Existenz des eigenen Standpunkts, 
den jede vorgeblich abgewertete Person ge-
genüber der Abwertung unabdingbar ein-
nehmen kann. Dies gilt noch, wenn eine Per-
son sich selbst abwertend betrachtet, denn 
auch diese Selbstzurücknahme ist noch ei-
gene Haltung gegenüber ihrer Umgebung. 
Dieses Im-Stande-Sein der Person kann keine 
Macht, kein KollekLv einer Person nehmen.  

Die AxiomaLk der Menschenrechte, ihre Un-
bedingtheit, die sich im Begriff der intrinsi-
schen Menschenwürde ausdrückt, hat ihre 

Selbstevidenz im Einleuchten dieser schieren 
Gegebenheit. Wer die Sätze, die diese Gege-
benheit ausdrücken, negiert, formuliert für 
alle jene, die in dieser Evidenz stehen, nicht 
eine andere Meinung, die sich vertreten und 
diskuLeren ließe, sondern eine völlig hohle 
Phrase der Selbstüberhebung. Im harmlosen 
Fall zeugt eine solche NegaLon von völliger 
Abwesenheit jeglichen Verständnisses; im 
Kontext von Macht dokumenLert es die Be-
reitschaO zur Ausübung willkürlicher Gewalt, 
zu HerrschaO über Andere und zu Taten, de-
nen ein Negieren des Mensch-Seins zugrun-
deliegt. Der StraOatbestand der Crimes 
against Humanity – der Verbrechen gegen 
die Menschheit – ist das negaLve Komple-
ment der Menschenrechtssätze: wer diese 
negiert, hält sich die OpLon zu jenen offen. 

Da solche Verbrechen, wie jegliche Gewalt-
herrschaO, der OrganisaLon und insLtuLona-
lisierter Strukturen bedürfen, besteht, in Ant-
wort darauf, der Sinn von Menschenrechtser-
klärungen darin, die strukturellen und insL-
tuLonellen Rahmenbedingungen festzu-
schreiben, unter denen Menschen in ihrer 
schieren Gegebenheit als irreduzible Werte 
in sich selbst bestehen und gesehen werden 
können. Da insLtuLonelle und organisatori-
sche Struktursetzungen in Verbindung mit 
Machtstreben genau dies negieren können, 
ja vielleicht sogar eine innere Tendenz zu die-
ser NegaLon haben, sind Menschenrechtss-
ätze als Gegenstrukturierung notwendig.  

Dass die Voraussetzung der Menschenwürde 
als insLtuLonelle Strukturen zur OrganisaL-
onsform des PoliLschen gehören, ist Grund-
lage der poliLschen Philosophie Kants und 
entgeht Arendt nicht. Sie schreibt über Kants 
späte Arbeiten: 

"Im MiTelpunkt stand […] das, was wir heute 
'cons?tu?onal law', Staats und Verfassungs-
recht nennen würden, d.h. die Art und Weise, 
wie ein poli?sches System organisiert und ver-
faßt sein soll, das Konzept der 
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'republikanischen', d.h. verfassungsmäßigen 
Regierung."72  

Anschließend verweist sie auf die Anmer-
kung zu § 65 der Kri1k der Urteilskra[, in der 
die OrganisaLonsform einer "'republikani-
schen', d.h. verfassungsmässigen Regie-
rung"73 so beschrieben wird, dass "jedes 
Glied […] in einem solchen Ganzen nicht bloß 
MiSel, sondern zugleich auch Zweck, und in-
dem es zu der Möglichkeit des Ganzen mit-
wirkt, durch die Idee des Ganzen, seiner 
Stelle und FunkLon nach, besLmmt sei."74  

Genau hier nun aber liegt der konsLtuLo-
nelle Aspekt des Sinns von Menschenrech-
ten, den Kant erschließt. Es bedarf einer re-
publikanischen Verfassungsform mit der ihr 
inhärenten Gewaltenteilung: "Der Republika-
nism ist das Staatsprinzip der Absonderung 
der ausführenden Gewalt (der Regierung) 
von der gesetzgebenden; der DespoLsm ist 
das der eigenmächLgen Vollziehung des 
Staats von Gesetzen, die er selbst gegeben 
hat"; eine EigenmächLgkeit des Herrschens, 
die der Würde des Menschen als selbstge-
setzgebend, seiner Autonomie, die sich als 
"öffentliche(r) Wille"75 arLkuliert, grundsätz-
lich widerstreitet.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Nirgendwo kommt Kants 
poliAsche Philosophie 
deutlicher zum Ausdruck 
als in dieser – an der 
Oberfläche teils hetero-
gen erscheinenden, aber 
in der ArgumentaAon 
sehr konzisen – Schri\ 
Zum ewigen Frieden (die 
übrigens systemaAsch 
auf den Überlegungen 
aus der Kri>k der Urteils-
kra\ au�aut.) 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 
72 Arendt: Das Urteilen, a.a.O., S. 29. 
73 Ebd. 

Menschenrechtssätze als ExplikaLonen der 
intrinsischen Bedingungen von Menschen-
würde, sind also, anders als Arendt meint, 
und folgt man Kant, unmiSelbar verknüpO 
mit besLmmten insLtuLonellen Strukturen 
und ein Staat, als KonsLtuiertes, kann nur 
dann als Hort eines "Rechts auf Rechte" gel-
ten, wenn er sich – im KanLschen Sinne – re-
publikanisch; d.h. machtregulierend und ge-
waltenteilend – an der Menschenwürde aus-
richtet und diese Machtregulierung in Men-
schenrechtssätzen ausbuchstabiert.  

Hannah Arendt wiederum hat in ähnlicher 
Tragweite wie Kant das Phänomen des Tota-
litarismus als neuarLge Form von Gewalt-
herrschaO erkannt und analysiert. Es bleibt 
der SchriS, Kants und Arendts Einsichten zu-
sammenzuführen und somit den Sinn der 
Menschenrechtssätze auch für die Gegen-
wart und ZukunO freizulegen.  

 

 

74 Kant: Kri>k der Urteilskra\, a.a.O., S. 238 (§ 65). 
75 Kant: Zum ewigen Frieden, a.a.O., S. 207. 


